
 

 

Verhandlungsschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gremiums Gemeinderat  am Mittwoch, 15.12.2010 im 
Seniorentreff, Wilheringerstr.2 
 
Beginn: 19:10 Uhr 
 

A n w e s e n d e 
 

BGM,GV,GR Wolfgang Haderer (ÖVP) 
GR,GV,1-V Bakk. phil. Günther Stefan Achleitner (ÖVP) 
GV,GR,FO Dipl.Ing. Dr. nat. techn. Martin Kastner (ÖVP) 
GR Franz Schierz (ÖVP) 
GV,GR Andreas Falkner (ÖVP) 
GR Alois Ganser (ÖVP) 
GR Mario Gerhard Kishalmi (ÖVP) 
GR Gerlinde Fritz (ÖVP) 
GR Mag. Hermann Pühringer (ÖVP) 
GR Dipl.Ing. Johann Felber (ÖVP) 
GR Josef Peter Hammer (ÖVP) 
GR Friedrich Buchgeher (ÖVP) 
GR Mag. phil. Elisabeth Eva Maria Hemelmayr (ÖVP) 
GR Gerald Schimböck (ÖVP) 
GR Manfred Seidl (SPÖ) 
GR Karin Maria Schürz (SPÖ) 
GR Andrea Mahringer (SPÖ) 
2-V,GV,GR Ursula Klemmer (SPÖ) 
GV,GR,FO Dipl.-Ing. Florian Zwettler (SPÖ) 
GR Walter Kumpfmiller (SPÖ) 
GR Gerald Fellner (SPÖ) 
GV,GR,FO Mag. arch. Helmut Tischler (GRÜNE) 
GR Dipl.-Ing. Wolfram Bertwin Lindl (GRÜNE) 
GR Mag.phil. Günter Gaisbauer (GRÜNE) 
GR Renate Tischler (GRÜNE) 
GR Dr.med. Clemens Sigart (GRÜNE) 
GR,FO Johann Zwittlinger (FPÖ) 
GR Mag. Helmuth Schroeder (FPÖ) 
 

Anwesende Ersatzmitglieder: 
 

 ER  Gruber Friedrich (ÖVP) für Berger Petra 
 ER  Stingeder Ambros (ÖVP) für Mag. Dr.Gugerbauer Helmut 
 ER Mag. iur. Öhlinger Erik (FPÖ) für Mag.jur.Lang Stefan 
 

Weitere Anwesende: 
 

DI Robert Stögner (OÖ Bodenbündnis 
LAbg. Mag.Maria Buchmayr 
 
AL Manfred Arnezeder 
Alfred Grubmüller, FF Puchenau 
Bmst. Bichler 
Zuhörer 
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Vor Eingang in die Tagesordnung begrüßt Bgm. Haderer Herrn DI Robert Stögner  
(Klimabündnis OÖ/Bodenbündnis OÖ), der im Zuge des Beitrittes der Gemeinde Puchenau 
zum „OÖ. Bodenbündnis“ anhand einer Powerpoint-Präsentation die Ziele, Maßnahmen und 
den Nutzen erläutert.  
Nähere Informationen können auf der Homepage www.bodenbuendnis.or.at eingeholt 
werden. Kontaktaufnahme ist per E-mail unter oberoesterreich@klimabuendnis.at möglich. 
 
Im Anschluss daran erfolgt die Unterzeichnung der Beitrittsurkunde unter Anwesenheit von 
Frau LAbg. Mag. Maria Buchmayr. 
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Gemäß § 55(5) OÖ. GemO: Schriftführer: Oberleitner Alexandra – vom Bürgermeister 
beauftragt 
 
Der Vorsitzende eröffnet um 20 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
b) laut den vorliegenden Zustellnachweisen gemäß § 55(2) OÖ. GemO erstellten 

Sitzungsplan und mittels rechtzeitiger Verständigung mit dem Inhalt der Tagesordnung 
(ohne RSb-Zustellung) erfolgte 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 20.10.2010 während der Sitzung 

noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können. 

 
FRAGESTUNDE:  
 
Aufgrund des Platzproblems im derzeitigen FF-Gebäude und angesichts der Tatsache, dass 
aufgrund der finanziellen Situation ein FF-Neubau in naher Zukunft nicht möglich sein wird, 
stellt Feuerwehrkommandant Grubmüller  ein Konzept für einen möglichen Um- und Zubau 
des FF-Gebäudes am derzeitigen Standort vor. Ein Planungsentwurf von Bmst. Bichler wird 
vorgestellt. 
Bgm. Haderer schlägt vor, dass über den Entwurf im Ausschuss für örtliche Raumplanung 
und Bauwesen beraten werden soll. 
Entsprechend dem gefassten Grundsatzbeschluss über einen FF-Neubau in der 
Wilheringerstraße wurde seitens des ehemaligen Landesrates Stockinger zugesichert, dass 
ein FF-Neubau in dieser Periode verwirklicht werden kann. 
 
Die Fragestunde endet um 20.40 Uhr. 
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TAGESORDNUNG 
Beratungsverlauf und Beschlüsse 

 
Die Tagesordnung umfasst nunmehr folgende Punkte: 
 
 

    
 
1 Voranschlag für das Finanzjahr 2011 mit seinen in tegrierenden 

Bestandteilen; Beratung und Beschlussfassung über 
-Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern 
-Höchstbetrag des Kassenkredites 
-Festsetzung des Dienstpostenplanes 
-Summen des ordentlichen Haushaltes 
-Summen des außerordentlichen Haushaltes 

2 Mittelfristige Finanzplanung 2011-2014 - Beratung  und Beschlussfassung 
3 Bedarfszuweisungsanträge 2011 - Beratung und Besc hlussfassung 
4 Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 30.11.201 0 - Kenntnisnahme 
5 Finanzangelegenheiten - nachträgliche Genehmigung  von 

außerordentlichen Ausgaben; Beratung und Beschlussf assung 
6 Volks- und Hauptschulsanierung; Vorzeitige Auflös ung des 

Leasingvertrages mit der O.Ö. Leasing für Gebietskö rperschaften 
Ges.m.b.H. für Volksschule, Hauptschule, Musikschul e und Hort mit 
31.03.2011-Beratung und Beschlussfassung 

7 RV-Wiking, Erneuerung der WC-Anlagen; Grundsatzbe schluss über 
Gemeindebeitrag; Beratung und Beschlussfassung  

8 Mietwohnhaus Steinparzerstraße 18, Verkauf der Wo hnungen an die 
Mieter; Beratung und Beschlussfassung über weitere Vorgangsweise  

9 Schulküche; Änderung der Betriebsordnung wegen Ta riferhöhung; 
Beratung und Beschlussfassung 

10 Ankauf eines Kommunalfahrzeuges; Grundsatzbeschl uss über 
Anschaffung; Beratung und Beschlussfassung 

11 Überarbeitung der Kanalgebührenordnung - Beratun g und 
Beschlussfassung 

12 Überarbeitung der Wassergebührenordnung - Beratu ng und 
Beschlussfassung 

13 Senioren- und Zivilinvalidennetzkarten; Beratung  und Beschlussfassung 
über Vertragsänderung mit der Linz AG  

14 Kanalstrang und Wasserleitung von Kronöd bis zum  "Wallnederhof", 
Oberpuchenauerstraße; Beratung und Beschlussfassung  über 
a) Kanal - Abwicklung der Kosten für Bauarbeiten un d 
Ziviltechnikerleistungen im Kanalbauabschnitt 12 (S anierung 2. Teil) 
b) Wasser - Abwicklung der Kosten für Bauarbeiten u nd Kosten der Linz 
AG im ordentlichen Haushalt 
c) Vergabe der Baumeisterarbeiten für Kanal und Was serleitung aufgrund 
der beschränkten Ausschreibung an die Firma Zaussin ger, Wartberg 
d) Vergabe der Rohrlieferung und Montage für Wasser leitung an die Linz 
AG   

15 Flächenwidmungsplanänderung Nr. 5.4 "Gatterederw eg" - Beratung und 
Beschlussfassung über Änderung des Antrages von Fam . Schwarz 

16 Aktion Gesunde Gemeinde; Bericht an den Gemeinde rat 
17 Antrag GR DI Lindl (GRÜNE): Maßnahmen zur Entsch ärfung der 

Gefahrenstelle am Beginn der Großambergstraße; Bera tung und 
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Beschlussfassung 
18 Antrag FO Mag. Tischler (GRÜNE): Änderung der Sc haltzeiten bei der 

Straßenbeleuchtung außerhalb der Gartenstädte; Bera tung und 
Beschlussfassung 

19 Antrag FO Mag. Tischler (GRÜNE): Gestaltungsbeir at für Baumaßnahmen 
in der Gartenstadt I; Festlegung einer Frage- und D iskussionsmöglichkeit 
sowie Zustellung der Protokolle an die IGP I; Berat ung und 
Beschlussfasssung  

20 Allfälliges 
 
 
 
 
Die Behandlung der Tagesordnungspunkte erfolgte in der Reihenfolge  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
 
 
 
 
1. Voranschlag für das Finanzjahr 2011 mit seinen inte grierenden 

Bestandteilen; Beratung und Beschlussfassung über 
-Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern 
-Höchstbetrag des Kassenkredites 
-Festsetzung des Dienstpostenplanes 
-Summen des ordentlichen Haushaltes 
-Summen des außerordentlichen Haushaltes 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Der Voranschlag für das Finanzjahr 2011 wurde vom Bürgermeister gemäß den 
Bestimmungen der OÖ. GemO 1990 sowie der Haushaltskassen- und Rechnungsordnung 
erstellt und ist in der Zeit vom 30.11.2010 bis 14.12.2010 zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufgelegen. Einwendungen bzw. Erinnerungen liegen nicht vor. Alles Nähere kann dem 
Voranschlag samt Bericht entnommen werden. 
 
Festsetzung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern:  
Bemerkt wird, dass die Abwassergebühren ab dem Jahr 2011 laut Voranschlagserlass 
erhöht werden müssen, um den Mindestgebühren lt. Vorgaben des Landes OÖ. zu 
entsprechen. Weiters wurden auch die Wasserbezugsgebühren und die Abfallgebühren 
leicht angehoben. 
 
„Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat wolle die H ebesätze der Gemeindesteuern für 
das Finanzjahr 2011 wie folgt festsetzen: 
 
 
der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (A) mit       500 v. H. des Steuermessbetrages 
der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit   500 v. H. des Steuermessbetrages 
 
Lustbarkeitsabgabe für die  

Kartenabgabe mit       15 v. H. des Preises oder Entgeltes 
für die Vorführung von Bildstreifen mit       0 v. H. des Preises oder Entgeltes 

 
der Hundeabgabe mit      40,-- € .für den 1.Hund 

40,-- €  für jeden weiteren Hund 
20,-- € für Wachhunde 
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der Kanalbenützungsgebühr mit     1,50 € pro m³ Wasserverbrauch 

zzgl. UST lt. VO 
      ohne Abwasserzähler werden pro gemeldete Person 50m³ Jahresverbrauch angenommen. 
      für Objekte ohne gemeldete Person wird eine Jahrespauschale für 50m³ verrechnet. 

 
der Kanalgrundgebühr jährlich pro Wohnung mit  195,-- € zzgl. UST lt. VO 

pro Betriebsstätte bis 100 m³ Jahresverbrauch  195,-- € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte bis 500 m³ Jahresverbrauch  390,-- € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte über 500 m³ Jahresverbrauch  585,-- € zzgl. UST lt. VO 

 
der Bereitstellungsgebühren für das Kanalnetz       0,137 € pro m² zzgl. UST lt. VO 
 (je m² für das unbebaute Baugrundstück) 
 
der Kanalanschlussgebühr je m² der Bemessungsgrundlage   19,40 € zzgl. UST lt. VO 
 mindestens aber pro Anschluss             3.298,-- € zzgl. UST lt. VO 
 
 
der Wasserbezugsgebühr mit         1,38 €  pro m³ zzgl. UST lt. VO 
der Wassergrundgebühr jährlich 

pro Wohnung mit        45,-- € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte bis 100 m³ Jahresverbrauch     45,-- € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte bis 500 m³ Jahresverbrauch     90,-- € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte über 500 m³ Jahresverbrauch   135,-- € zzgl. UST lt. VO 

 
der Bereitstellungsgebühr für das Wasserleitungsnetz      0,064 € pro m² zzgl. UST lt. VO 
 (je m² für das unbebaute Baugrundstück) 
 
der Wasseranschlussgebühr je m² der Bemessungsgrundlage   13,94 € zzgl. UST lt. VO 
 mindestens aber pro Anschluss             2.369,80 € zzgl. UST lt. VO 
  
der Abfallgebühr 

pro Tonne mit 90, 110 od. 120 Liter Inhalt      3,80 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 
pro Tonne mit  240 Liter Inhalt        7,40 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 
pro Container mit 770 Liter Inhalt     24,00 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 
pro Container mit 1100 Liter Inhalt     33,90 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 
pro gekennzeichnetem  Müllsack mit 60 Liter Inhalt     3,80 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 

 
 
 
Entsorgung biogener Abfälle (Biotonne) 

a) in geschlossenen verbauten Gebieten 
pro Biotonne mit 240 Liter Inhalt    16,50 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 
pro Biotonne mit 120 Liter Inhalt      8,20 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 

b) für das übrige Gemeindegebiet 
pro Biotonne mit 120 Liter Inhalt      1,90 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO 

 
 
 
der Abfallgrundgebühr jährlich 

pro Haushalt      73,00 € zzgl. UST lt. VO 
pro landwirtschaftlichem Betrieb   62,60 € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte bis 15 Mitarbeiter   52,00 € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte bis 30 Mitarbeiter   62,60 € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte bis 50 Mitarbeiter   73,00 € zzgl. UST lt. VO 
pro Betriebsstätte über 50 Mitarbeiter   93,40 € zzgl. UST lt. VO 
pro Verein, die über eigene Gebäude verfügen  52,00 € zzgl. UST lt. VO 
 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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Höchstbetrag des Kassenkredites:  
 
 
Der Rahmen für den Höchstbetrag des Kassenkredites ist laut Gesetz mit einem Sechstel 
der Einnahmen des ordentlichen Haushaltes geregelt. Die Gemeinde wird jedoch diesen 
Rahmen nur in unumgänglichen Fällen auch tatsächlich in Anspruch nehmen. 
 
 
„Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat wolle den H öchstbetrag des Kassenkredites, 
welcher im Finanzjahr 2011 zur Aufrechterhaltung de r Zahlungsfähigkeit der 
Gemeinde in Anspruch genommen werden darf, mit € 1, 150.000,-- festsetzen. 
Hingewiesen wird darauf, dass die öffentlichen Mitt el immer später einlangen, sodass 
unter Umständen mit Liquiditätsschwierigkeiten gere chnet werden muss.“ 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
Festsetzung des Dienstpostenplanes:  
 
„Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat wolle den D ienstpostenplan, wie derzeit vom 
Land OÖ. genehmigt, wie folgt festsetzen: 
 
 
Der Dienstpostenplan umfasst derzeit:    

Dienstpostenplan  (GR-Beschluss vom 16.12.2009, rk.11.5.2010) 

PE DP Bew. Neu DP Bew. Alt   

  
Bedienstete der Allgemeinen 
Verwaltung         

1,000 GD 9.1 B II-VII   
1,000 GD 13.2 I/b Bauwesen 
1,000 GD 13.2 B II-VI Rechnungswesen 

    1,000 GD 14.4 B II-VI Bautechniker 
1,000 GD 16.3 C I-V   
1,000 GD 17.5 C I-V   
1,000 GD 20.3 C I-IV   
1,000 GD 16.3. I/c   
1,000 GD 17.5 I/c Christian Endt 
1,000 GD 17.5 I/c   
1,000 GD 18.4 I/c   
1,000 GD 18.5 I/c   
0,500 GD 20:3 I/d   

Bedienstete der Bibliothek         
0,550 GD 18.5 I/c   

Bedienstete des Kindergartendienstes       
3,000 0 I L/l2b1   
0,610 0 I L/l2b1   
0,525 GD 22.3 I/d Schafzahl Beate 
0,140 GD 25.1 I/d Regina Eichenberger 
0,410 GD 22.3   
0,250 GD 25.1 I/d Christa Steininger 
0,375 GD 22.3   
0,219 GD 25.1 I/d Gabriele Müller 
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0,381 GD 22.3   
0,110 GD 25.1 I/d Aloisia Grillnberger 
0,290 GD 22.3     

Bedienstete der Schülerausspeisung        
0,600 GD 21.8 II/p3 Küchenleiterin 
1,300 GD 23.1 II/p4   
  GD 23.1 II/p4   

Bedienstete des Handwerklichen 
Dienstes          

1,000 GD 19.1 
P2 I-IV ad personam 
P1 I-IV Schulwart 

1,000 GD 19.1 II/p 2 Schulwart 
1,000 GD 18.1 II/p 2   
3,000 GD 19.1 II/p3   
1,000 GD 21.3 II/p3   
9,125 GD 25.1 II/p5   
      

 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
Summen des ordentlichen Haushaltes:  
 
Die Summen des ordentlichen Haushaltes können dem beiliegenden Voranschlag 
entnommen werden. Ebenfalls mit den Summen des ordentlichen Haushaltes mögen auch 
die für das Jahr 2011 geplanten Subventionen, Mitgliedsbeiträge und Spenden (lt. Seite 6 c 
des Voranschlagsberichtes) genehmigt werden. In diesen ist auch wiederum die 
veranschlagte Abgangsdeckung des Kindernestes enthalten welche gleichzeitig mit 
genehmigt werden möge. 
 
 
„Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat wolle die E innahmen des ordentlichen 
Haushaltes mit € 6,935.100,-- und Ausgaben mit € 7, 503.500,-- festsetzen. Es errechnet 
sich somit ein Abgang in Höhe von € 568.400,--. 
Gemäß § 8 Abs. 3 der OÖ. GemHKRO schlägt der Bürger meister für die Bedeckung 
des Abganges die Gewährung einer Bedarfszuweisung v or. 
Ich stelle weiter den Antrag, der Gemeinderat wolle  die auf Seite 6 c des 
Voranschlagsberichtes angeführten Subventionen, Mit gliedsbeiträge und Spenden im 
Gesamtausmaß von € 282.561,-- (inklusive der Abgang sdeckung an das Kindernest) 
genehmigen.“ 
 
Beschluss: 27 Ja-Stimmen (ÖVP, SPÖ ohne Vzbgm. Klem mer, FPÖ, GR R. Tischler, GR 

DI Lindl (GRÜNE)) 
                     3 Enthaltungen (GV Mag. Tischl er, GR Mag. Gaisbauer (GRÜNE) 
 

Vzbgm. Klemmer ist nicht im Sitzungsraum 
 
Summen des außerordentlichen Haushaltes:  
 
Die Summen des außerordentlichen Haushaltes können ebenfalls dem beiliegendem 
Voranschlag entnommen werden. Nicht berücksichtigt sind jedoch Überschüsse und 
Fehlbeträge aus dem Vorjahr. Diese können erst frühestens im 1. Nachtragsvoranschlag für 
das Finanzjahr 2011 aufgenommen werden. 
 
„Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat wolle die E innahmen des außerordentlichen 
Haushaltes mit € 1,024.200,-- und die Ausgaben mit € 1,250.600,-- festsetzen. Es 
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errechnet sich somit ein Abgang in Höhe von € 226.4 00,--. Nicht berücksichtigt dabei 
sind jedoch wiederum Fehlbeträge und Überschüsse au s dem laufenden Finanzjahr 
2010. Diese können auf Grund diverser Bestimmungen erst im Folgejahr nach 
veranschlagt werden.“ 
 
Beschluss: 27 Ja-Stimmen (ÖVP, SPÖ ohne Vzbgm. Klem mer, FPÖ, GR R. Tischler, GR 

DI Lindl (GRÜNE)) 
                     3 Enthaltungen (GV Mag. Tischl er, GR Mag. Gaisbauer (GRÜNE) 
 

Vzbgm. Klemmer ist nicht im Sitzungsraum 
 
 
2. Mittelfristige Finanzplanung 2011-2014 - Beratung u nd Beschlussfassung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Mit dem Voranschlag 2011 ist auch wiederum ein mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 
2011 bis 2014 zu erstellen. Darin sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben für die nächsten 
vier Jahre im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt geschätzt worden. Ersichtlich ist 
jedoch jeweils nur der Abgang des betreffenden Jahres  o h n e  Vorjahresergebnisse.  
Die in den Jahren 2012 bis 2014 wieder leicht steigenden Prognosen für die Ertragsanteile 
vermindern die Abgänge dieser Jahre. Da jedoch dadurch die Finanzkraft der Gemeinde 
wiederum leicht steigt, wird es auch in den Folgejahren wieder zu einer unverhältnismäßigen 
Erhöhung des Krankenanstaltenbeitrages und der Sozialhilfeumlage kommen. Dies könnte 
zur Folge haben, dass möglicherweise die Abgänge dadurch etwas höher ausfallen könnten. 
Inwieweit die Gemeinde Puchenau in den nächsten Jahren wieder eine Strukturbeihilfe 
erhält, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Durch diese Tatsache wird die 
Gemeinde Puchenau in absehbarer Zeit auch den ordentlichen Haushalt nicht ausgleichen 
können. 
Beim außerordentlichen Haushalt sind alle laufenden und die in den nächsten Jahren – so 
weit bekannt und bereits mit dem Land OÖ. abgesprochen – zu erwartenden Vorhaben 
enthalten. Einnahmenseitig konnten jedoch keine Mittel aus dem ordentlichen Haushalt 
aufgenommen werden, da im ordentlichen Haushalt keine Überschüsse zur Verfügung 
stehen.  
Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, dass die Gemeinde Puchenau in den nächsten 
Jahren keinen Spielraum für die Verwirklichung neuer Vorhaben hat. 
Im Rechnungsjahr 2012 wird daher sicherlich auch wieder eine Anpassung der mittelfristigen 
Finanzplanung vorzunehmen sein.  
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der B eratungen im 
Gemeindevorstand vom 1.12.2010 den Antrag, der Geme inderat wolle folgenden 
mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2 014 beschließen: 
 
Ordentlicher Haushalt:  
     RJ 2011 RJ 2012 RJ 2013 RJ 2014 
  
Einnahme:    6,935.100,-- 7,109.300,-- 7,335.300,--  7,619.100,-- 
 
Ausgaben:    7,503.500,-- 7,516.500,-- 7,655.500,--  7,801.200,-- 
 
Abgang:          568.400,--    407.200,--    320.20 0,--    182.100,-- 
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Außerordentlicher Haushalt:  
RJ 2011 RJ 2012 RJ 2013 RJ 2014 

 
Einnahmen:    1,024.200,--    465.200,--     10.000 ,--     32.100,-- 
 
Ausgaben:    1,250.600,--    610.000,--    330.000, --    352.100,-- 
 
Abgang:       226.400,--    144.800,--    320.000,- -    320.000 
 
 
 
Beschluss: 27 Ja-Stimmen (ÖVP, SPÖ, FPÖ, GR R. Tisc hler (GRÜNE)) 
           3 Gegenstimmen (GR DI Lindl, GV Mag. Tis chler, GR Dr. Sigart (GRÜNE)) 
           1 Enthaltung (GR Mag. Gaisbauer (GRÜNE))  
 
 
3. Bedarfszuweisungsanträge 2011 - Beratung und Beschl ussfassung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Laut Erlass der Direktion Inneres und Kommunales vom 10. Dezember 2010 können bis auf 
Weiteres keine neuen Vorhaben realisiert werden. Davon ausgenommen sind weiterhin 
ausnahmslos nur Vorhaben, bei denen auf Grund von „Gefahr in Verzug“ unaufschiebbare 
Maßnahmen erforderlich sind. Eine Abstimmung mit dem zuständigen Gemeindereferenten 
bzw. der Direktion Inneres und Kommunales ist jedoch in diesen Fällen unbedingt 
notwendig.  
 
Bemerkt wird, dass nachstehende Reihung auch der Priorität entspricht und sämtliche 
Vorhaben bereits mit der Gemeindeabteilung, Herrn LR Dr. Josef Stockinger anlässlich 
diverser Vorsprachen der Gemeinde abgesprochen wurden. 
 
Es wird daher dem Gemeinderat empfohlen, für das Rechnungsjahr 2011 folgende 
Bedarfszuweisungsansuchen zu stellen: 
 
 
 

1.) Volks- und Hauptschulsanierung mit Gesamtkosten in Höhe von € 1,654.041,-- 
geplante BZ für 2011 - € 100.000,-- 

 
2.) Neubau- und Sanierung UNION-Gebäude mit Kosten in Höhe von € 755.000,-- 

geplante BZ für 2011 - € 50.000,-- 
 
3.) Friedhofserweiterung Pöstlingberg mit Kosten in Höhe von € 531.801,-- 

geplante BZ für 2011 -  € 6.188,-- 
Federführend ist bei diesem Vorhaben die Gemeinde L ichtenberg! 

 
4.) Feuerwehr-Errichtung einer Slipstelle mit Kosten in Höhe von € 40.000,-- 

geplante BZ für 2011 - € 30.000,-- 
 

5.) Gartenstadtzentrum-Infrastruktur mit Kosten in Höhe von € 1,048.000,-- 
geplante BZ für 2011 - € 180.000,-- 

 
    und der Abgangsdeckung im ordentlichen Haushalt 2010 in voraussichtlicher Höhe von 
       rd. € 1,250.600,-- (lt. Nachtragsvoranschlag 2010). 
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„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 und aufgrund der Beratung en im Gemeindevorstand am 
01.12.2010 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat w olle folgende Anträge auf 
Bedarfszuweisungsmittel im Jahr 2011 beschließen: 
 
 
 

1.) Volks- und Hauptschulsanierung mit Gesamtkosten  in Höhe von € 1,654.041,-
- 

geplante BZ für 2011 - € 100.000,-- 
 

2.) Neubau- und Sanierung UNION-Gebäude mit Kosten in Höhe von € 755.000,-- 
geplante BZ für 2011 - € 50.000,-- 

 
3.) Friedhofserweiterung Pöstlingberg mit Kosten in  Höhe von € 531.801,-- 

geplante BZ für 2011 -  € 6.188,-- 
Federführend ist bei diesem Vorhaben die Gemeinde L ichtenberg! 

 
4.) Feuerwehr-Errichtung einer Slipstelle mit Koste n in Höhe von € 40.000,-- 

geplante BZ für 2011 - € 30.000,-- 
 

5.) Gartenstadtzentrum-Infrastruktur mit Kosten in Höhe von € 1,048.000,-- 
geplante BZ für 2011 - € 180.000,-- 

 
  und der Abgangsdeckung im ordentlichen Haushalt 2 010 in voraussichtlicher Höhe  
  von rd. € 1,250.600,-- (lt. Nachtragsvoranschlag 2010).“ 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
4. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 30.11.2010 - Kenntnisnahme 
   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GR Kumpfmiller 
 
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 30.11.2010 das 
Bauvorhaben Kanalsanierungen BA 10 überprüft. 
Vor Eingang in die Tagesordnung wurde eine unvermutete Kassaprüfung durchgeführt, bei 
der es zu keinerlei Beanstandungen gekommen ist. 
Sodann erläuterte der Amtsleiter den Mitgliedern des PA in einer chronologischen 
Zusammenstellung den Werdegang dieses Bauvorhabens. Bemerkt wurde, dass die 
vorgesehenen Gesamtkosten geringfügig überschritten werden, jedoch diese Kosten durch 
die vorgesehene Darlehensaufnahme und die erhaltenen Interessentenbeiträge abgedeckt 
werden können. Die Kostenüberschreitung beruht im Wesentlichen auf zusätzliche 
Bauarbeiten im Bereich der Hammerschmiede. Aus heutiger Sicht ist bei diesem 
Bauvorhaben mit einem Überschuss zu rechnen, der für andere Kanalbauvorhaben 
Verwendung finden wird. 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ wurden die Sitzungstermine für das 1. Halbjahr 
2011 vereinbart. 
 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich auf Grund der Beratungen im 
Gemeindevorstand vom 1.12.2010 den Antrag, der Geme inderat wolle den Bericht des 
Prüfungsausschusses vom 30. November 2010 zur Kennt nis nehmen.“ 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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5. Finanzangelegenheiten - nachträgliche Genehmigung v on 

außerordentlichen Ausgaben; Beratung und Beschlussf assung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Lt. § 43 OÖ. GemO 1990 sind Investitionen im außerordentlichen Haushalt grundsätzlich 
vom Gemeinderat zu genehmigen, auch dann, wenn im Voranschlag die Ausgabe 
vorgesehen ist. 
Es wurden somit im Finanzjahr 2010 vom 9.3.2010 bis einschließlich 23.11.2010 folgende 
Ausgaben bei folgenden Projekten getätigt: 
 
Feuerwehr – Errichtung einer Slipstelle  
Fa. Fritz OG Baggerarbeiten bez.  EUR 311,64 
 Baggerarbeiten mit Greifer bez. EUR 365,15 
Fa.Poschacher Schotter f. Slipstelle bez.  EUR 322,73 
    
  Summe:   999,52 
Gartenstadtzentrum – Infrastrukturmaßnahmen  
Fa. Fritz OG Baggerarbeiten f. Strom Golfplatzwiese  bez. EUR 583,30 
Fa. Herzog Netzanschluss Golfplatzwiese bez.  EUR 1.734,21 
Linz AG Stromanschlusskosten Vorbehaltsfläche bez.  EUR 4.499,88 
 
  Summe:  6.817,39 
 
Hauptschule Puchenau – EDV –neuer Klassenraum  
Fa. Herzog  E-Installationsarb. EDV-Raum HS bez.  EUR 9.753,16 
Fa. CHS 21 Stk PC + Lizenzen für EDV-Raum HS bez.  EUR 21.642,14 
    
  Summe: 31.395,30 
 
Straßenbau 2010  
Land OÖ Ausschreibung Inserat ALZ bez.  EUR 224,64 
Fa. Herzog Runderder f. Straßenbeleuchtung bez.  EUR 1.584,07 
Fa. KAB Fräsarbeiten bez.  EUR 2.991,00 
 
  Summe:  4.799,71 
 
Kanalsanierung BA 01-04 (BA 10)  
 
Fa. Münzker Gutachten Pflanzenbewertung bez.  EUR 2.323,11 
Fam. Weigl Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 637,78 
Fr. Winzer Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 1.417,05 
Hr. Heinzl Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 663,30 
Hr. Wiesinger Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 623,47 
Hr. Holzer Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 338,10 
Fr. Kaar Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 578,47 
Fr. Spindler Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 826,14 
Lagerhaus UU Ersatz Gartenhaus/Kaar bez.  EUR 1.199,00 
Lagerhaus UU Material/Lasur f. Gartenhaus/Kaar bez.  EUR 113,16 
Fr. Stürmer Entschädigung Pflanzen bez.  EUR 1.259,51 
Fam. Feyrer Entschädigung Pflanzen/Wiesenfläche bez.  EUR 1.281,32 
 
  Summe:  11.260,41 
Wildbachverbauungen  
 
Fa. Machowetz Stellungnahme Grubergraben bez.  EUR 523,86 
BH-UU. Wasserrechtl. Bewilligung Grubergraben bez.  EUR 320,00 
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  Summe:  843,86 
 
Sanierung Kanal BA 13 Gartenstadt I  
  
Dr. Klepp Anwaltliche Leistungen bez.  EUR 10.850,39 
 
  Summe: 10.850,39 
 
 
Folgender Antrag soll dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden: 
 
“Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der B eratungen im 
Gemeindevorstand am 1.12.2010 den Antrag, der Gemei nderat wolle nachträglich 
vorstehende Investitionen im außerordentlichen Haus halt im Finanzjahr 2010 für die 
Zeit vom 9.03.2010 bis 23.11.2010 genehmigen.”  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
6. Volks- und Hauptschulsanierung; Vorzeitige Auflösun g des 

Leasingvertrages mit der O.Ö. Leasing für Gebietskö rperschaften 
Ges.m.b.H. für Volksschule, Hauptschule, Musikschul e und Hort mit 
31.03.2011-Beratung und Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Der Leasingvertrag für die Musikschule, Volksschule, Hauptschule und Hort läuft offiziell mit 
31. Oktober 2013 aus. Die Gemeinde hat jedoch noch Landesmittel in Höhe von € 250.000,-- 
im Jahr 2008 erhalten, welche derzeit bis Ende Dezember 2010 auf einem Vermögensspar-
buch liegen. Weiters erhält die Gemeinde noch BZ-Mittel in Höhe von € 250.000,-- im 
Frühjahr 2011. Somit kann die Gemeinde Puchenau noch einen Betrag von € 500.000,-- als 
Eigenmittel bei der Leasinggesellschaft einbringen. Dies ist jedoch erst im Jahr 2011 
sinnvoll, da die Gemeinde mit 1.1.2011 zur unechten Steuerbefreiung optieren kann und 
dann für Eigenmitteleinbringungen keine Umsatzsteuer mehr zahlen muss.  
 
Bei einer vorzeitigen Auflösung würden derzeit rd. € 5000,-- mehr anfallen als beim regulären 
Ende der Laufzeit per 31.10.2013. Dies jedoch auch nur dann, wenn sich die SMR-Rate, an 
die die Leasingrate gebunden ist, in der Zwischenzeit nicht erhöht.  
 
Mit den vorhandenen Landes-und BZ-Mittel kann der restliche Barwert bedient werden, 
lediglich bei der zu leistenden Grunderwerbssteuer sowie den Eintragungsgebühren bleibt 
noch ein Betrag von rd. € 50.000,-- offen. Dieser noch offene Betrag zur Ausfinanzierung 
dieses Vorhabens soll mit einer Entnahme aus der Abfallbeseitigungsrücklage abgedeckt 
bzw. ausfinanziert werden. Somit hat die Gemeinde ab 1.4.2011 bis 31.10.2013 keine 
Leasingraten mehr zu tätigen. Dies bedeutet, dass im ordentlichen Haushalt 2011 rd. € 
182.000,-- (netto) und im Jahr 2012 bis einschließlich 10/2013 nochmals rd. € 108.500,--
netto eingespart werden können. 
 
„Gemäß § 43 Oö.GemO 1990 und aufgrund der Beratunge n im Gemeindevorstand vom 
1.12.2010 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wo lle die vorzeitige Kündigung des 
Leasingvertrages für die Musikschule, Volksschule, Hauptschule und Hort mit 
31.03.2011 beschließen.“  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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7. RV-Wiking, Erneuerung der WC-Anlagen; Grundsatzbesc hluss über 
Gemeindebeitrag; Beratung und Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Mit Schreiben vom 06.08.2009 hat der Ruderverein Wiking um einen Finanzierungszuschuss 
für die Erneuerung der WC-Anlagen in Höhe von € 22.137,75 angesucht. Die Gesamtkosten 
belaufen sich auf € 88.551,--.  
Gleichzeitig hat der Verein für diese Sanierungsmaßnahmen beim Amt der OÖ. 
Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft einen Antrag um Beihilfe gestellt.  
 
Bürgermeister Wolfgang Haderer hat mit Herrn Widerstein, Büroleiter von LR Stockinger, 
telefoniert und die Zusage erhalten, dass ab dem Jahr 2014 mit einer Unterstützung seitens 
des Landes gerechnet werden kann. Voraussetzung ist, dass der Verein die Vorfinanzierung 
dieses Vorhabens übernimmt und darüber eine entsprechende schriftliche Erklärung vorlegt. 
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen, über dieses Sanierungsprojekt einen 
Grundsatzbeschluss zu fassen. Nach Vorliegen des Finanzierungsplanes des Landes OÖ. 
wird der Gemeinderat neuerlich mit diesem Vorhaben beschäftigt.  
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 und auf Grund der Beratun gen im Gemeindevorstand 
am 1.12.2010 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat  wolle den Grundsatzbeschluss 
für eine Beihilfe an den Ruderverein Wiking in Höhe  von € 22.137,75 zur Erneuerung 
der WC-Anlagen genehmigen. Voraussetzung für die Be ihilfe ist jedoch die 
Genehmigung einer Bedarfszuweisung seitens des Land es OÖ.“ 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
8. Mietwohnhaus Steinparzerstraße 18, Verkauf der Wohn ungen an die Mieter; 

Beratung und Beschlussfassung über weitere Vorgangs weise 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2009 die Gebarung der Gemeinde Puchenau geprüft. 
Im seinem Gutachten vom 6.7.2009  hat der Landesrechnungshof sodann empfohlen, das 
Mietwohnhaus Steinparzerstraße 18 zu veräußern bzw. den jeweiligen Mietern zum Kauf 
anzubieten. Dies deswegen, weil es bereits derzeit jährliche Fehlbeträge gibt, die sich 
aufgrund von zu erwartenden Instandhaltungsausgaben und steigende Annuitäten erhöhen 
werden.  
 
Nach Vorgesprächen mit der Neuen Heimat, welche für dieses Objekt die Hausverwaltung 
durchführt, wurde Herr Berghahn – Leiter der Hausverwaltung  und Herr Burgstaller von der 
Rechts- und Finanzabteilung ersucht, eine Liegenschaftsbewertung zu erstellen. Nach dieser 
Berechnung hat das Gebäude einen Wert von € 598.008,80. Bei dieser Berechnung wird von 
einem m² Preis von rund € 1.095,00 ausgegangen.  
 
Anschließend hat AL Arnezeder einen Ratenplan über die Finanzierung erstellen lassen. 
Dieses Finanzierungsmodell beinhaltet keine Eigenmittel. Am 9. November 2010 hat der 
Bürgermeister  und AL Arnezeder Manfred den Mietern die jeweilige Wohnung zum Kauf 
angeboten und das Finanzierungsmodell vorgestellt. Für die Entscheidung zum eventuellen 
Kauf der Wohnung wurde der Termin für Ende November 2010 festgelegt. 
Es sind dies folgende Mieter: 
Pankratz Bettina 
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Andorfer Maritza 
Wolfsegger Jochen 
Hörmanseder Kurt 
Berndl Thereseia 
Penzeneder Rosa 
Strasser Alexandra 
Koblmiller Johanna 
Steinbeiss Roswitha 
 
Nur Herr Hörmanseder Kurt hat Interesse am Wohnungskauf, alle anderen Mieter haben den 
Kauf abgelehnt. Dazu wird angemerkt, dass Herr Hörmannseder seit Oktober 2010 mit der 
Bezahlung der Miete im Rückstand ist. Ob Herr Hörmannseder die entsprechenden Mittel für 
einen Kauf besitzt oder eine entsprechende Bonität für eine Darlehensaufnahme nachweisen 
kann, wird bezweifelt. 
 
Für einen allfälligen Verkauf ist jedenfalls ein Nutzwertgutachten erstellen zu lassen. Dieses 
dient als Grundlage für eine Parifizierung im Grundbuch. Die Kosten betragen laut Auskunft 
der Neuen Heimat ca. € 8.000,--. 
 
Der Gemeinderat hätte damit die Möglichkeit, in Zukunft frei werdende Wohnungen nicht 
mehr weiter zu vermieten, sondern zu verkaufen.  
 
Angemerkt wird, dass im Sinne des § 67 Abs.3 der OÖ.GemO für einen allfälligen Verkauf 
eine 2/3 Mehrheit erforderlich ist. 
 
“Gemäß § 43 der OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund d er Vorberatungen im 
Gemeindevorstand vom 1.12.2010 den Antrag, der Geme inderat wolle die endgültige 
Entscheidung über den Verkauf einer Wohnung/der Woh nungen erst dann treffen, 
wenn wieder eine Wohnung zur Neuvermietung ansteht.  Dies deswegen, weil für einen 
Verkauf eine 2/3 Mehrheit im Gemeinderat erforderli ch ist und heute nicht absehbar 
ist, wie die politischen Mehrheiten in Zukunft auss ehen werden”.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
9. Schulküche; Änderung der Betriebsordnung wegen Tari ferhöhung; 

Beratung und Beschlussfassung 
   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GV DI Zwettler 
 
Aufgrund der laufenden Preissteigerungen im Lebensmittelbereich sind die Essensbeiträge 
für die Schulküche  - um ausgeglichen zu budgetieren - zu erhöhen.  Die Essensbeiträge 
wurden zuletzt mit 1.1.2009 erhöht. Der  zuständige Ausschuss für Schule, Kindergarten und 
Integration von „Nicht EU Bürgern“ hat in der Sitzung vom 7.10.2010 mit Ausnahme von der 
Personengruppe A (Kindernest) folgende Erhöhung ab 1.Jänner 2011 vorgeschlagen. 
 
Personengruppe A: Kindernest unverändert  € 2,20 
Personengruppe B: VS und Kindergarten:  € 2,65 (+0,05 Euro) 
Personengruppe C: HS und Erwachsene:  € 3,10 (+0,10 Euro) 
 
Weiters wird in der Betriebsordnung die Bezeichnung „Schülerausspeisung“ durch 
„Schulküche“ ersetzt.  
 
 
Die Betriebsordnung vom 10.Dezember 2008 tritt ausser Kraft und wird neu gefasst. 
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„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der B eratungen im Ausschuss für 
Schule, Kindergarten und Integration von „Nicht EU Bürgern “ vom 7.Oktober 2010 und 
im Gemeindevorstand vom 1.12.2010 den Antrag, der G emeinderat wolle folgende 
neugefasste Betriebsordnung für die Schulküche erla ssen: 
 
 
 

BETRIEBSORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Puchenau vom 15.12.2 010 mit der die  
Betriebsordnung der Schulküche neu erlassen wird. 
 

I. 
 
Die Gemeinde Puchenau führt ab 18.September 1995 de n gemeindeeigenen Betrieb 
einer Schulküche. Die Räumlichkeiten sind in der Vo lksschule vorhanden. 
 

II. 
 
Die Essenszubereitung und Ausgabe wird durch das vo n der Gemeinde 
aufzunehmende Küchenpersonal durchgeführt. Die Orga nisation der Schulküche hat 
die Kochstellenleiterin (der Kochstellenleiter) zu übernehmen. Mit dieser Funktion wird 
die Kochstellenleiterin (Kochstellenleiter) von der  Gemeinde betraut .“ 
Aufgrund des bisherigen Betriebsablaufes sind bei e iner Teilnehmerzahl von ca. 250 
bis 350 Personen eine teilbeschäftigte Leiterin der  Schulküche und zwei 
teilbeschäftigte angelernte Arbeiterinnen anzustell en. Für die Aufnahme der 
Bediensteten sind die bestehenden für Gemeindebedie nstete geltenden 
Bestimmungen anzuwenden. Dies gilt auch hinsichtlic h der Entlohnung. Für die 
Kochstellenleitung erfolgt die Entschädigung nach d en Richtsätzen des Erlasses des 
Amtes der OÖ. Landesregierung, Zl.Gem-80.014/9-1992  vom 19.04.1993 i.d.g.F.  

 
III. 

 
Der Betrieb der Schulküche beginnt am 1. Montag im September für Kindergarten-, 
Hort- und Kindernest;  für Hauptschule und Volkssch ule in der zweiten Schulwoche im 
September eines jeden Jahres. In der Hauptschule un d Volksschule endet die 
Schulküche am 30.Juni jeden Jahres; im Kindergarten -, Hort- und Kindernest am 
31.Juli jeden Jahres. 
Der Betrieb der Schulküche ist vorrangig für Kinder , die eine ganztägige Schulform 
besuchen (Hauptschule). Darüber hinaus können diese  Einrichtung auch Volksschul-, 
Gemeinde- und Pfarrkindergartenkinder, Lehrer und G emeindebedienstete in 
Anspruch nehmen. Mit der Anmeldung zur Inanspruchna hme dieser Einrichtung 
verpflichtet sich der Betroffene bzw. dessen Vertre ter aus organisatorischen und 
Kostengründen zur ganzjährigen Teilnahme. Kindergar tenkinder, welche nur fallweise   
das Mittagessen einnehmen möchten, sind von der vor stehenden Regelung 
ausgenommen. 
 

IV. 
 
Die Kosten je Mittagessen sind jeweils vom Gemeinde rat festzusetzen. Es werden drei 
Personengruppen unterschieden: 
Unter die Personengruppe A fallen Kindernest       € 2,20 
Unter die Personengruppe B fallen Kindergarten- und  Volksschulkinder € 2,65 
Unter die Personengruppe C fallen alle übrigen Teil nehmer (Hauptschule,   
Lehrer, Gemeindebedienstete)                  € 3,1 0. 
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Die Essensbeiträge für den jeweiligen Monat werden genau berechnet und 
vorgeschrieben und sind immer am 1. fällig. Verschi edene schulfreie Tage (z.B. 
Wandertage, Elternsprechtage, Schikurs, Landschulwo chen, etc.) werden im nächsten 
Monat  berücksichtigt. Mittels Abbuchungsauftrag we rden die Essensbeiträge vom 
Konto der Eltern oder Erziehungsberechtigten abgebu cht. 
Sollten sich Änderungswünsche ergeben, so können di ese auf  Antrag bis spätestens 
15. für den Folgemonat schriftlich per Fax, oder e- mail: 
rosemarie.stallinger@puchenau.at),  bekannt gegeben  werden. 
 
Bei ununterbrochener Krankheit von mehr als zwei Wo chen erfolgt gegen Vorlage 
einer ärztlichen Bestätigung im Folgemonat eine Rüc kverrechnung. Diese Regelung 
gilt nur für die täglichen Essensteilnehmer. Ansons ten erfolgt keine Rückerstattung. 
Mit der Anmeldung verpflichten sich die Eltern oder  Erziehungsberechtigten bzw. die 
übrigen Teilnehmer im ganzen Schuljahr an der Schul küche teilzunehmen. Eltern von 
Kindergartenkinder, welche nur fallweise das Mittag essen einnehmen, haben das 
rechtzeitig der Kindergartenleitung zu melden. Glei chzeitig ist der jeweils festgesetzte 
Essensbeitrag im Kindergarten zu entrichten.  
 
Die Gemeinde behält sich vor, Schüler, welche sich nicht ordentlich im Speisesaal 
während der Einnahme des Mittagessens benehmen, vom  Mittagstisch 
auszuschließen. 
 
Mit der Anmeldung zur Schulküche werden die Bestimm ungen der Betriebsordnung 
vollinhaltlich zur Kenntnis genommen. 
 

V. 
 
Jede Änderung bedarf der Genehmigung durch den Geme inderat. 
 

VI. 
 
Die Rechtswirksamkeit dieser Betriebsordnung beginn t am 1.Jänner 2011. Gleichzeitig 
tritt die Betriebsordnung vom 10.Dezember 2008 auße r Kraft“. 
  
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
10. Ankauf eines Kommunalfahrzeuges; Grundsatzbeschluss  über 

Anschaffung; Beratung und Beschlussfassung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Der UNIMOG 1200 ist bereits 24 Jahre alt. Immer wieder fallen sehr kostenintensive 
Reparaturen an.  
Seit mehreren Jahren wird versucht, vom Gemeindereferenten die Zusage für einen Neukauf 
zu erhalten. Zuletzt wurde dieses Thema bei der Vorsprache am 31.3.2010 bei Landesrat Dr. 
Stockinger erörtert. Dieser hat schriftlich zugesagt, dass der Ankauf frühestens ab 2012 
möglich sein wird.  
In einem weiteren Gespräch mit dem Leiter der IKD, Herrn Hofrat Dr. Gugler, wurde von 
diesem empfohlen, keine teuren Instandsetzungsarbeiten für dieses Fahrzeug mehr 
durchzuführen. Sollte dennoch bis 2012 eine unwirtschaftliche Reparatur anfallen, sollten wir 
uns überlegen, das Neufahrzeug bereits auf „Mietbasis“ zu beschaffen und die Miete auf den 
Kaufpreis anrechnen zu lassen. 
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Dazu ist es natürlich notwendig, vorerst die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, welches 
Fahrzeug angekauft werden soll. Zu berücksichtigen ist auch, ob dieses Fahrzeug im 
Rahmen der Bauhofkooperation mit der Gemeinde Ottensheim zweckmäßig ist.  
 
Nachstehend eine Gegenüberstellung MAN, UNIMOG und STEYR Traktor: 
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Auf die Anfrage von GV DI Zwettler , was mit dem alten Unimog passiert bzw. welchen Preis 
man für dieses Fahrzeug noch lukrieren kann, hält Bgm. Haderer fest, dass über Details, 
wie Verkauf bzw. Höhe des Verkaufspreises noch nicht nachgedacht wurde. 
AL Arnezeder erklärt, dass der letzte alte Unimog privat verkauft wurde. Welchen Preis man 
für dieses alte Fahrzeug noch erreichen kann, ist noch nicht bekannt.  
GR Hammer erkundigt sich, ob die Höhe der monatlichen Miete für das MAN-Fahrzeug 
schon bekannt ist. Weiters möchte er wissen, ob dieser Beschluss auch dann gilt, wenn der 
zweite, etwas jüngere Unimog, vorher eine sehr teure Reparatur hätte.  
AL Arnezder teilt mit, dass es mit der Firma MAN noch keine Gespräche über den Mietpreis 
gegeben hat 
Bgm. Haderer erklärt, dass im Falle einer kostenintensiven Reparatur des jüngeren 
Unimogs mit der IKD Kontakt aufgenommen wird. Weiters hält er noch fest, dass heute nur 
der Grundsatzbeschluss gefasst wird. Der tatsächliche Ankauf des Fahzeuges wird dann 
wiederum im Gemeinderat beschlossen. 
Auf die Anfrage von GV DI Zwettler, warum die Reparaturkosten unserer Unimogfahrzeuge 
wesentlich höher sind als in der Gemeinde Ottensheim, erklärt AL Arnezeder , dass die 
Fahrzeuge der Gemeinde Ottensheim noch nicht so alt sind und der Winterdienst großteils 
fremdvergeben ist.  
GR Mag. Gaisbauer informiert sich darüber, ob auch in unserer Gemeinde darüber 
nachgedacht wird den Winterdienst auszulagern.  
AL Arnezeder erklärt, dass bei einem Vergleich zwischen Puchenau und Walding 
(Gemeinde-Mitarbeiter räumen und streuen nur das Ortszentrum, das restliche 
Gemeindegebiet wird vom Maschinenring betreut) die Kosten für den Maschinenring um 103 
% höher sind als bei Durchführung des Winterdienstes in Eigenregie. Außerdem muss 
bedacht werden, dass die fünf Mitarbeiter im Winter aus witterungsgründen kaum andere 
Arbeiten verrichten können.  
 
Nachdem keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über 
den Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
11. Überarbeitung der Kanalgebührenordnung - Beratung u nd 

Beschlussfassung 
   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GV Mag. Tischler 
 
Aufgrund des Gutachtens des Landesrechnungshofes sind folgende Anpassungen 
(fettgedruckt) der bestehenden Kanalgebührenordnung vom 01.12.2004 notwendig: 
 

§ 2 
Ausmaß der Anschlussgebühr 

 
Die Kanalanschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage  € 19,40  
mindestens aber pro Anschluss € 3.298,00 (170 m²) jeweils zuzüglich der gesetzlich 
festgelegten Umsatzsteuer. 
 

§ 3 
Bemessungsgrundlage 

 
1) Bemessungsgrundlage ist die Fläche der an die gemeindeeigene Kanalisationsanlage 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Gebäude, und zwar: 
a)  bei eingeschossigen Gebäuden die bebaute Fläche, 
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b) bei mehrgeschossigen Gebäuden einschließlich Dachgeschoss oder ausgebauten 
Dachräumen  die Summe der bebauten Geschossflächen. 

2) a)  Die bebaute Kellergeschossfläche wird zur Gänze ver rechnet, wenn die Hälfte 
oder mehr als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- oder  Betriebszwecke benutzbar 
ausgebaut ist (einschließlich Stiegen, Vor-, Nass- und Nebenräume). 
b)  wenn weniger als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- o der Betriebszwecke 
benutzbar ausgebaut ist (einschließlich Stiegen, Vo r-, Nass- und Nebenräume), 
wird nur 50 % der bebauten Kellergeschossfläche als  Bemessungsgrundlage 
herangezogen.  
c)  Befinden sich im Kellergeschoß ausschließlich Lager - und Abstellräume entfällt 
die Berechnung der bebauten Kellergeschoßfläche als  Bemessungsgrundlage. 

3) Freizeit- und Fitnessräume, Wintergärten, Schwimmbad, Sauna und dergleichen zählen 
zur Bemessungsgrundlage. 

4) Schwimmbäder im Freien mit einer Wasserfläche von m ehr als 35 m² oder einer 
Tiefe größer als 1,5 m sind mit der bebauten Fläche  in die Bemessungsgrundlage 
mit einzubeziehen.  

5) a)  Bei land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden beträgt die für Wohnzwecke des 
Betriebsinhabers ermittelte Bemessungsgrundlage (bebaute Fläche) maximal 250 m². 
b)  Weitere Wohnungen einschließlich Ausgedinge wer den wie Punkte 1, 2 und 3 
berechnet. 
 

§ 7 
Kanalbenützungsgebühr, Grundgebühr 

 
3)Für Objekte, die nicht an die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage 
angeschlossen sind, ist eine jährliche Kanalbenützungsgebühr zu entrichten, diese 
berechnet sich nach einem Wasserverbrauch von 50 m³ pro geme ldeter Person.  
Für Zweitwohnsitze, welche an die gemeindeeigene Ka nalisation angeschlossen 
sind und bei denen keine Personen gemeldet sind, wi rd eine 
Jahresbenützungsgebühr, die einem Wasserverbrauch v on 50 m³ entspricht, 
berechnet. 

 
„Gemäß § 43 Oö. GemO. 1990 sowie aufgrund der Berat ungen im Ausschuss Tiefbau 
und Verkehr vom 18.03.2010 und 19.10.2010 stelle ic h den Antrag, der Gemeinderat 
wolle nachstehende Kanalgebührenordnung beschließen :“ 
 
 

Verordnung 

des Gemeinderates der Gemeinde Puchenau vom 15. Dez ember 2010, mit der eine 

Kanalgebührenordnung 
 

erlassen wird. 
 
Aufgrund des Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGBL.Nr.28 idgF. und § 15 Abs, 3 Ziff. 
4 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBL.I Nr.103/2007 idgF. wird verordnet: 

§ 1  
Anschlussgebühr 

 
Für den Anschluss von Grundstücken an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz wird 
eine Kanalanschlussgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
angeschlossenen Grundstückes, bei Vorliegen von Gebäudeeigentum der 
Gebäudeeigentümer. Bei mehreren Eigentümern besteht die Gebührenpflicht zur ungeteilten 
Hand. 
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§ 2  
Ausmaß der Anschlussgebühr 

 
Die Kanalanschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage  € 19,40  
mindestens aber pro Anschluss € 3.298,00 (170 m²) jeweils zuzüglich der gesetzlich 
festgelegten Umsatzsteuer. 

§ 3  
Bemessungsgrundlage 

 
1) Bemessungsgrundlage ist die Fläche der an die gemeindeeigene Kanalisationsanlage 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Gebäude, und zwar: 
a) bei eingeschossigen Gebäuden die bebaute Fläche, 
b) bei mehrgeschossigen Gebäuden einschließlich Dachgeschoss oder ausgebauten 

Dachräumen die Summe der bebauten Geschossflächen. 
�
2)  

a) Die bebaute Kellergeschossfläche wird zur Gänze verrechnet, wenn die Hälfte oder 
mehr als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benutzbar ausgebaut 
ist (ein-schließlich Stiegen, Vor-, Nass- und Nebenräume). 

b) wenn weniger als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benutzbar 
ausgebaut ist (einschließlich Stiegen, Vor-, Nass- und Nebenräume), wird nur 50 % 
der bebauten Kellergeschossfläche als Bemessungsgrundlage herangezogen.  

c) Befinden sich im Kellergeschoß ausschließlich Lager- und Abstellräume entfällt die 
Berechnung der bebauten Kellergeschoßfläche als Bemessungsgrundlage. 

3) Freizeit- und Fitnessräume, Wintergärten, Schwimmbad, Sauna und dergleichen zählen 
zur Bemessungsgrundlage. 

4) Schwimmbäder im Freien mit einer Wasserfläche von mehr als 35 m² oder einer Tiefe 
größer als 1,5 m sind mit der bebauten Fläche in die Bemessungsgrundlage mit 
einzubeziehen. 

5)  
a) Bei land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden beträgt die für Wohnzwecke des 

Betriebsinhabers ermittelte Bemessungsgrundlage (bebaute Fläche) maximal 250 
m². 

b) Weitere Wohnungen einschließlich Ausgedinge werden wie Punkte 1, 2 und 3 
berechnet. 

6) Zur Bemessungsgrundlage werden nicht gerechnet: 
a) Nebengebäude, Garagen, Carports, Garten- und Gerätehütten und dergleichen wenn 

sie nicht gewerblich betrieben werden; 
b) Flugdächer, Vordächer, Balkone, Loggien, Pergolen, überdeckte Terrassen und 

Sitzplätze. 
7) Die nach den Absätzen (1) bis (5) errechnete Gesamtfläche wird je Geschoss auf volle 

Quadratmeter abgerundet. 

§ 4  
Ergänzungsgebühr 

 
1) Bei einer nachträglichen Änderung der Bemessungsgrundlagen durch Zu- oder 

Umbauten, sowie bei Neubau nach Abbruch oder durch Nutzungsänderungen ist eine 
ergänzende Kanalanschlussgebühr gemäß § 2 in dem Umfange zu entrichten, als 
gegenüber dem bisherigen Bestand eine Vergrößerung der Bemessungsgrundlage 
eingetreten ist, soweit die der Mindestanschlussgebühr entsprechende 
Bemessungsgrundlage überschritten wird. Hierbei ist die Bemessungsgrundlage für den 
Bestand ebenfalls nach den Bestimmungen dieser Verordnung zu berechnen. Die 
Bemessungsgrundlagenermittlung zu den jeweils gültigen Verordnungen wird davon 
nicht berührt. 
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2) Wurde für ein an die gemeindeeigene Kanalisationsanlage angeschlossenes 
Grundstück eine Mindestgebühr entrichtet, so ist die ergänzende Kanalanschlussgebühr 
mit dem Betrag festzusetzen, der sich aus der für sämtliche angeschlossenen Gebäude 
zu entrichtenden Gebühr nach Abzug der Fläche der bereits entrichteten Mindestgebühr 
gemäß § 2 ergibt. 

3) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, so ist von der ermittelten 
Kanalanschlussgebühr die Gebühr gemäß § 2 abzusetzen, wenn für den Anschluss des 
betreffenden unbebauten Grundstückes seinerzeit schon eine Kanalanschlussgebühr 
entrichtet wurde. 

4) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebühren aufgrund einer 
Neuberechnung nach den vorstehenden Absätzen findet nicht statt. 

�

§ 5  
Vorauszahlung auf die Kanalanschlussgebühr 

 
1) Die zum Anschluss an die gemeindeeigene öffentliche Kanalisationsanlage 

verpflichteten Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer haben auf die von ihnen nach 
dieser Kanalgebührenordnung zu entrichtenden Kanalanschlussgebühren 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlung beträgt 80 v. H. jenes Betrages, der von 
dem betreffenden Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer unter Zugrundelegung der 
Verhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als 
Kanalanschlussgebühr zu entrichten wäre. Geleistete Vorauszahlungen sind zu jenem 
Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in den Quadratmetersatz 
eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem Zeitpunkt der 
Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmetersatz ergibt. 

2) Die Vorauszahlungen sind nach Baubeginn der gemeindeeigenen öffentlichen 
Kanalisationsanlage bescheidmäßig vorzuschreiben. Die Vorauszahlung ist in zwei 
gleich großen Raten zu entrichten, und zwar die erste Rate innerhalb eines Monates 
nach Zustellung des Vorschreibungsbescheides und die zweite Rate innerhalb eines 
Jahres nach Zustellung des Vorschreibungsbescheides. 

3) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr, dass die von dem 
betreffenden Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer bereits geleistete Vorauszahlung 
die vorzuschreibende Kanalanschlussgebühr übersteigt, so hat die Gemeinde den 
Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung der 
Kanalanschlussgebühr von Amts wegen zurückzuzahlen. 

4) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht 
zur Entrichtung eines Interessentenbeitrages voraussichtlich überhaupt nicht entstehen 
wird, so hat die Gemeinde die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der 
maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ab Fertigstellung 
der Anlage (Einrichtung), verzinst mit 4 v. H. pro Jahr ab Leistung der  Vorauszahlung, 
von Amts  wegen zu-rückzuzahlen. 

§ 6  
Gebührenpflicht 

 
1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Kanalanschlussgebühr gemäß § 2 entsteht mit 

dem Anschluss eines Gebäudes an den gemeindeeigenen öffentlichen  Kanal; bei Zu- 
oder Um-bauten mit der Benützung des Gebäudes. 

2) Der Verpflichtete hat den vollzogenen Anschluss eines Gebäudes an den 
gemeindeeigenen öffentlichen Kanal binnen zwei Wochen der Gemeinde zu melden. 

3) Die Verpflichtung zur Entrichtung einer ergänzenden Kanalanschlussgebühr nach § 4 
entsteht mit der Fertigstellung, (welche dem Gemeindeamt binnen zwei Wochen nach 
dessen Vollendung zur Gebührenvorschreibung bekannt zu geben ist), jedenfalls aber 
spätestens zwei Jahre nach Baubeginn gem.§ 39 der OÖ.BauO 1994 idgF. 
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§ 7  
Kanalbenützungsgebühr, Grundgebühr 

 
1) Die Eigentümer der an die gemeindeeigene Kanalisationsanlage angeschlossenen 

Objekte, 
a) welche auch das Wasser aus der öffentlichen Wasserleitung entnehmen- oder  
b) welche den Wasserbedarf über eine private Wasserversorgung (Quelle, Brunnen 

u.dgl.) decken, 
haben eine Kanalbenützungsgebühr sowie eine Grundgebühr zur Deckung der Kosten 
für den Betrieb und die bauliche Erhaltung der gemeindeeigenen  öffentlichen 
Kanalisationsanlage sowie für die Verzinsung und Tilgung des aufgewendeten 
Baukapitals zu entrichten. 

2) Die Kanalbenützungsgebühr beträgt pro m³ und Jahr des vom amtlichen Wasserzähler 
gemessenen Wasserverbrauches € 1,50 zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten 
Um-satzsteuer. 

3) Für Objekte, die nicht an die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage 
angeschlossen sind, ist eine jährliche Kanalbenützungsgebühr zu entrichten, diese 
berechnet sich nach einem Wasserverbrauch von 50 m³ pro gemeldeter Person. 
Für Zweitwohnsitze, welche an die gemeindeeigene Kanalisation angeschlossen sind 
und bei denen keine Personen gemeldet sind, wird eine Jahresbenützungsgebühr, die 
einem Wasserverbrauch von 50 m³ entspricht berechnet. 

4) Die jährliche Grundgebühr ist wie folgt zu entrichten: 
a) pro Anschluss, jedoch wenn durch einen Anschluss mehrere Wohnungen versorgt 

wer-den, je Wohneinheit  € 195,00 zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten 
Umsatzsteuer 

b) je Gewerbebetrieb bzw. gewerbliche Betriebsstätte, soweit die Gewerbe nicht 
innerhalb einer Wohnung ausgeübt werden, bei einem  
Jahreswasserverbrauch bis   100 m³   €  195,00 
Jahreswasserverbrauch bis   500 m³   €  390,00 
Jahreswasserverbrauch über 500 m³   €  585,00 
zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 
Landwirtschaftliche bzw. gärtnerische Betriebe sowie Vereine, die über eigene 
Gebäude bzw. Räumlichkeiten verfügen, sind,  soweit nicht Abs.3) lit. a) ohnehin 
zutrifft, bei der Einhebung der jährlichen Grundgebühr Gewerbebetrieben bzw. 
gewerblichen Betriebsstätten gleichzustellen. 

5) Bei offenkundiger Unrichtigkeit oder bei Ausfall des Wasserzählers wird jene 
festgestellte Wassermenge herangezogen, die bei einer Schätzung des 
Wasserverbrauches im Zuge der Abrechnung der Wasserbezugsgebühr maßgebend 
war. Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist insbesondere auf den 
Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geänderte 
Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 

6) Bei Werkshallen, Lagerhallen und den als Werkstätten oder zur Lagerhaltung benützten 
Gebäudeteilen wird die 500 Quadratmeter übersteigende Fläche im Ausmaß von 70 % 
berücksichtigt. 

7) Hat die Gebührenpflicht nicht während eines vollen Kalenderjahres bestanden, so ist nur 
die anteilige Gebühr zu entrichten. 

8) Die Gebührenpflicht beginnt, 
a) bei dem zum Zeitpunkt des Kanalanschlusses schon benützten Gebäuden ab dem 

auf die Herstellung des Anschlusses folgenden Monatsersten; 
b) bei Errichtung eines Zu- oder Umbaues ab dem auf die erstmalige Benützung 

folgenden Monatsersten, spätestens jedoch ab dem auf die Fertigstellung folgenden 
Monatsersten; 

9) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonates, in dem eine für die 
Einhebung maßgebliche Voraussetzung wegfällt. 
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§ 8 
Bereitstellungsgebühr 

 
Für die Bereitstellung des Kanalnetzes wird für unbebaute Baugrundstücke eine jährliche 
Kanalbereitstellungsgebühr eingehoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
unbebauten Baugrundstückes. 

§ 8  
Ausmaß der Bereitstellungsgebühr 

 
Die Bereitstellungsgebühr beträgt € 0,137 jährlich pro Quadratmeter des unbebauten 
Baugrundstückes zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 
�

§ 9  
Fälligkeit 

 
1) Auf die Kanalbenützungsgebühren gemäß § 7 Abs. 2 sind Zwölftelanteile des 

Abrechnungsergebnisses des Vorjahres oder bei Neuanschlüssen Durchschnittswerte 
vergleichbarer Objekte als Akontozahlung jeweils am 5. eines jeden Monats (Ausnahme 
5.7. Abrechnung) im Nachhinein fällig und zu entrichten. Die Gebühr wird von der Linz 
Service GmbH im Auftrag der Gemeinde Puchenau vorgeschrieben und eingehoben. 

2) Die aufgrund der jährlich einmal erfolgenden Abrechnung  der sich ergebenden 
Kanalbenüt-zungsgebühren gemäß § 7 Abs.2 abzüglich der Akontozahlung sind für die 
unter Abs. 1 an-geführten Grundstücke jeweils am 5. Juli fällig. 

3) Die jährliche Grundgebühr gemäß § 7 Abs.3 und die Bereitstellungsgebühr gem. § 8 ist 
in vier gleichen Teilbeträgen jeweils am 15.2., 15.5.,15.8. und 15.11. eines jeden Jahres 
fällig. 

4) Die Kanalbenützungsgebühr gemäß § 7 Abs.5 und 6 ist in vier gleichen Teilbeträgen, 
jeweils am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines jeden Jahres fällig. 

§ 10  
Privatrechtliche Regelungen 

 
Durch diese Verordnung werden privatrechtliche Regelungen nicht ausgeschlossen. Solche 
Regelungen sind vom Gemeinderat zu beschließen. 

§ 11  
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kanalgebührenordnung 
vom 01.12.2004 außer Kraft. 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
Wolfgang Haderer 
 
 
 

 
Beschluss: einstimmig angenommen (GR Buchgeher ist nicht im Raum) 
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12. Überarbeitung der Wassergebührenordnung - Beratung und 
Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Bgm Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GV Mag. Tischler 
 
Aufgrund des Gutachtens des Landesrechnungshofes sind folgende Anpassungen 
(fettgedruckt) der bestehenden Wassergebührenordnung vom 01.12.2004 notwendig: 
 

§ 2 
Ausmaß der Anschlussgebühr 

 
1) Die Wasseranschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke € 13,94 je Quadratmeter 

der Bemessungsgrundlage nach § 3, mindestens aber pro Anschluss € 2.369,80 (170 
m²) jeweils zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 

 
§ 3 

Bemessungsgrundlage 
 
3) Bemessungsgrundlage ist die Fläche der an die gemeindeeigene Kanalisationsanlage 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Gebäude, und zwar: 
a)  bei eingeschossigen Gebäuden die bebaute Fläche, 
b) bei mehrgeschossigen Gebäuden einschließlich Dachgeschoss oder ausgebauten 
Dachräumen  die Summe der bebauten Geschossflächen. 

4) a)  Die bebaute Kellergeschossfläche wird zur Gänze ver rechnet, wenn die Hälfte 
oder mehr als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- oder  Betriebszwecke benutzbar 
ausgebaut ist (einschließlich Stiegen, Vor-, Nass- und Nebenräume). 
b)  wenn weniger als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- o der Betriebszwecke 
benutzbar ausgebaut ist (einschließlich Stiegen, Vo r-, Nass- und Nebenräume), 
wird nur 50 % der bebauten Kellergeschossfläche als  Bemessungsgrundlage 
herangezogen.  
c)  Befinden sich im Kellergeschoß ausschließlich Lager - und Abstellräume entfällt 
die Berechnung der bebauten Kellergeschoßfläche als  Bemessungsgrundlage. 

6) Freizeit- und Fitnessräume, Wintergärten, Schwimmbad, Sauna und dergleichen zählen 
zur Bemessungsgrundlage.  

7) Schwimmbäder im Freien mit einer Wasserfläche von m ehr als 35 m² oder einer 
Tiefe größer als 1,5 m sind mit der bebauten Fläche  in die Bemessungsgrundlage 
mit einzubeziehen.  

8) a)  Bei land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden beträg t die für Wohnzwecke des 
Betriebsinhabers ermittelte Bemessungsgrundlage (be baute Fläche) maximal 250 
m². 
b)  Weitere Wohnungen einschließlich Ausgedinge wer den wie Punkte 1, 2 und 3 
berechnet. 

9) Zur Bemessungsgrundlage werden nicht gerechnet: 
     a) Nebengebäude, Garagen, Carports, Garten- und Gerätehütten und dergleichen  

wenn sie nicht gewerblich betrieben werden;  
b) Flugdächer, Vordächer, Balkone, Loggien, Pergolen, überdeckte Terrassen und 

Sitzplätze. 
10) Die nach den Absätzen (1) bis (5) errechnete Gesamtfläche wird je Geschoss auf volle  
      Quadratmeter abgerundet. 

 
 
„Gemäß § 43 Oö. GemO. 1990 sowie aufgrund der Berat ungen im Ausschuss Tiefbau 
und Verkehr vom 18.03.2010 und 19.10.2010 stelle ic h den Antrag, der Gemeinderat 
wolle nachstehende Wassergebührenordnung beschließe n:“ 
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Verordnung 

des Gemeinderates der Gemeinde Puchenau vom 15. Dez ember 2010, mit der eine 

Wassergebührenordnung 
 

erlassen wird. 
 
Aufgrund des Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGBL.Nr.28 idgF. und § 15 Abs, 3 Ziff. 
4 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBL.I Nr.103/2007 idgF. wird verordnet: 

§ 1  
Anschlussgebühr 

 
Für den Anschluss von Grundstücken an die gemeindeeigene öffentliche 
Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Puchenau (im Folgenden kurz 
Wasserversorgungsanlage genannt), wird eine Wasseranschlussgebühr erhoben. 
Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des angeschlossenen Grundstückes, bei Vorliegen von 
Gebäudeeigentum der Gebäudeeigentümer. Bei mehreren Eigentümern besteht die 
Gebührenpflicht zur ungeteilten Hand. 

§ 2  
Ausmaß der Anschlussgebühr 

 
1) Die Wasseranschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke € 13,94 je Quadratmeter 

der Bemessungsgrundlage nach § 3, mindestens aber pro Anschluss € 2.369,80 (170 
m²) jeweils zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 

2) Die Wasserleitungsanschlussgebühr für unbebaute Grundstücke entspricht der Gebühr 
gemäß § 2 Abs. 1 zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer.) 

§ 3  
Bemessungsgrundlage 

 
1) Bemessungsgrundlage ist die Fläche der an die gemeindeeigene 

Wasserversorgungsanlage unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Gebäude, und 
zwar: 
a) bei eingeschossigen Gebäuden die bebaute Fläche, 
b) bei mehrgeschossigen Gebäuden einschließlich Dachgeschoss oder ausgebauten 

Dachräumen die Summe der bebauten Geschossflächen. 
 
2)  

a) Die bebaute Kellergeschossfläche wird zur Gänze verrechnet, wenn die Hälfte oder 
mehr als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benutzbar ausgebaut 
ist (ein-schließlich Stiegen, Vor-, Nass- und Nebenräume). 

b) wenn weniger als die Hälfte für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benutzbar 
ausgebaut ist (einschließlich Stiegen, Vor-, Nass- und Nebenräume), wird nur 50 % 
der bebauten Kellergeschossfläche als Bemessungsgrundlage herangezogen.  

c) Befinden sich im Kellergeschoß ausschließlich Lager- und Abstellräume entfällt die 
Berechnung der bebauten Kellergeschoßfläche als Bemessungsgrundlage. 

3) Freizeit- und Fitnessräume, Wintergärten, Schwimmbad, Sauna und dergleichen zählen 
zur Bemessungsgrundlage. 

4) Schwimmbäder im Freien mit einer Wasserfläche von mehr als 35 m² oder einer Tiefe 
größer als 1,5 m sind mit der bebauten Fläche in die Bemessungsgrundlage mit 
einzubeziehen. 

5)  
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a) Bei land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden beträgt die für Wohnzwecke des 
Betriebsinhabers ermittelte Bemessungsgrundlage (bebaute Fläche) maximal 250 
m². 

b) Weitere Wohnungen einschließlich Ausgedinge werden wie Punkte 1, 2 und 3 
berechnet. 

6) Zur Bemessungsgrundlage werden nicht gerechnet: 
a) Nebengebäude, Garagen, Carports, Garten- und Gerätehütten und dergleichen wenn 

sie nicht gewerblich betrieben werden; 
b) Flugdächer, Vordächer, Balkone, Loggien, Pergolen, überdeckte Terrassen und 

Sitzplätze. 
7) Die nach den Absätzen (1) bis (5) errechnete Gesamtfläche wird je Geschoss auf volle 

Quadratmeter abgerundet. 

§ 4  
Ergänzungsgebühr 

 
1) Bei einer nachträglichen Änderung der Bemessungsgrundlage für Zu-, oder Umbauten 

sowie bei Neubau nach Abbruch oder durch Nutzungsänderungen ist eine ergänzende 
Wasserleitungsanschlussgebühr gemäß § 2 in dem Umfange zu entrichten, als 
gegenüber dem bisherigen Bestand eine Vergrößerung der Bemessungsgrundlage 
eingetreten ist, soweit die der Mindestanschlussgebühr entsprechende 
Bemessungsgrundlage überschritten wird. Hierbei ist die Bemessungsgrundlage für den 
Bestand ebenfalls nach den Bestimmungen dieser Verordnung zu berechnen. Die 
Bemessungsgrundlagenermittlung zu den jeweils gültigen Verordnungen wird davon 
nicht berührt. 

2) Wurde für ein an die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage angeschlossenes 
Grundstück eine Mindestgebühr entrichtet, so ist die ergänzende 
Wasserleitungsanschlussgebühr mit dem Betrag festzusetzen, der sich aus der für 
sämtliche angeschlossenen Gebäude zu entrichtenden Gebühr nach Abzug der Fläche 
der bereits entrichteten Mindestgebühr gem.§ 2 ergibt. 

3) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, so ist von der ermittelten 
Wasserleitungsanschlussgebühr die Gebühr gemäß § 2 abzusetzen, wenn für den 
Anschluss des betreffenden unbebauten Grundstückes seinerzeit schon eine 
Wasserleitungs-anschlussgebühr entrichtet wurde. 

4) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasseranschlussgebühren aufgrund einer 
Neuberechnung nach den vorstehenden Absätzen findet nicht statt. 

5) In allen Fällen, in denen für ein unbebautes oder bebautes Grundstück mehr als ein 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage geschaffen wird, ist für jeden 
weiteren Anschluss ein Zuschlag im Ausmaß von 15 v.H. der 
Wasserleitungsanschlussgebühr nach den Absätzen (1) bis (5) des § 3 der vorliegenden 
Wassergebührenordnung zu entrichten. 

 

§ 5  
Vorauszahlung auf die Wasserleitungsanschlussgebühr  

 
1) Die zum Anschluss an die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage verpflichteten 

Grundstücks– oder Gebäudeeigentümer haben auf die von ihnen nach dieser 
Wassergebührenordnung zu entrichtenden Wasserleitungsanschlussgebühren 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlung beträgt 80 v. H. jenes Betrages, der von 
dem betreffenden Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer unter Zugrundelegung der 
Verhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als 
Wasserleitungsanschlussgebühr zu entrichten wäre. Geleistete Vorauszahlungen sind 
zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in den 
Quadratmetersatz eingeflossen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum 
Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmetersatz ergibt. 
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2) Die Vorauszahlungen sind nach Baubeginn der gegenständlichen gemeindeeigenen 
Wasserversorgungsanlage bescheidmäßig vorzuschreiben. Die Vorauszahlung ist in 
zwei gleich großen Raten zu entrichten, und zwar die erste Rate innerhalb eines 
Monates nach Zustellung des Vorschreibungsbescheides und die zweite Rate innerhalb 
eines Jahres nach Zustellung des Vorschreibungsbescheides. 

3) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Wasserleitungsanschlussgebühr, dass die von 
dem betreffenden Grundstücks– oder Gebäudeeigentümer bereits geleistete 
Vorauszahlung die vorzuschreibende Wasserleitungsanschlussgebühr übersteigt, so hat 
die Gemeinde den Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der 
Vorschreibung der Wasserleitungsanschlussgebühr von Amts wegen zurückzuzahlen. 

4) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht 
zur Entrichtung eines Interessentenbeitrages voraussichtlich überhaupt nicht entstehen 
wird, so hat die Gemeinde die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der 
maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ab Fertigstellung 
der Anlage (Einrichtung), verzinst mit 4 v. H. pro Jahr ab Leistung der Vorauszahlung, 
von Amts wegen zurück-zuzahlen. 

§ 6  
Gebührenpflicht 

 
1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasserleitungsanschlussgebühr gemäß § 2 Abs. 

(1) bis (3) entsteht mit dem Anschluss eines Grundstückes an die 
Wasserversorgungsanlage. 

2) Die Verpflichtung zur Entrichtung einer ergänzenden Wasserleitungsanschlussgebühr 
nach § 4 entsteht mit der Fertigstellung (welche dem Gemeindeamt binnen zwei Wochen 
nach dessen Vollendung zur Gebührenvorschreibung bekannt zu geben ist), jedenfalls 
aber spätestens zwei Jahre nach Baubeginn gem.§ 39 der OÖ.BauO 1994 idgF. 

§ 7  
Wasserbezugsgebühr, Grundgebühr 

 
1) Die Eigentümer der an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossenen 

Grundstücke haben eine Wasserbezugsgebühr sowie eine Grundgebühr zu entrichten. 
Die Wasserbezugsgebühr beträgt bei einer Messung des Verbrauches mit amtlichem 
Wasserzähler pro Kubikmeter € 1,38 zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten 
Umsatzsteuer. 

2) Die jährliche Grundgebühr ist wie folgt zu entrichten: 
a) pro Anschluss, jedoch wenn durch einen Anschluss mehrere Wohnungen versorgt 

wer-den, je Wohneinheit € 45,-- zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten 
Umsatzsteuer. 

 
b) Je Gewerbebetrieb bzw. gewerbliche Betriebsstätte, soweit die Gewerbe nicht 

innerhalb einer Wohnung ausgeübt werden, bei einem  
Jahreswasserverbrauch bis 100 m³     €  45,-- 
Jahreswasserverbrauch bis 500 m      €  90,-- 
Jahreswasserverbrauch über 500 m³  € 135,-- 
zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 
Landwirtschaftliche bzw. gärtnerische Betriebe sowie Vereine, die über eigene 
Gebäude zw. Räumlichkeiten verfügen, sind, soweit nicht Abs.2) lit. a) ohnehin 
zutrifft, bei der Einhebung der jährlichen Grundgebühr Gewerbebetrieben bzw. 
gewerblichen Betriebsstätten gleichzustellen. 

3) Bei offenkundiger Unrichtigkeit oder bei Ausfall des Wasserzählers wird die verbrauchte 
Wassermenge geschätzt. Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist insbesondere 
auf den Wasserverbrauch des vorausgegangenen Kalenderjahres und auf etwa 
geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 
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§ 8  
Wasserzählergebühr 

 
Die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstücke bzw. 
Besitzer einer privaten Wasserversorgung (Quelle, Brunnen u.dgl.) haben für die Beistellung 
des Wasserzählers eine Wasserzählergebühr zu entrichten. 
Diese beträgt je Wasserzähler und Kalenderjahr: 
Dimension (Durchflussmenge des Wasserzählers)   3 m³     € 28,78 
Dimension (Durchflussmenge des Wasserzählers)   7 m³     € 34,01 
Dimension (Durchflussmenge des Wasserzählers)  20 m³    € 53,20 
Dimension (Durchmesser der Anschlussleitung)      50 mm                    €  113,37 
Dimension (Durchmesser der Anschlussleitung)      80 oder 100 mm     €  139,53 
Dimension (Durchmesser der Anschlussleitung)     150 oder 200 mm    €  323,54 
zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 

§ 9  
Bereitstellungsgebühr 

 
Für die Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes wird für unbebaute Baugrundstücke eine 
jährliche Wasserleitungsbereitstellungsgebühr eingehoben. Gebührenpflichtig ist der 
Eigentümer des unbebauten Baugrundstückes. 

§ 10  
Ausmaß der Bereitstellungsgebühr 

 
Die Bereitstellungsgebühr beträgt € 0,064 jährlich pro Quadratmeter des unbebauten 
Baugrundstückes zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 

§ 11  
Fälligkeit 

 
1) Auf die Wassergebühren gemäß § 7 und 8 sind Zwölftelanteile des 

Abrechnungsergebnisses des Vorjahres oder bei Neuanschlüssen Durchschnittswerte 
vergleichbarer Objekte als Akontozahlung jeweils am 5. eines jeden Monats (Ausnahme 
05.07. = Abrechnung) im Nachhinein fällig und zu entrichten. Die Gebühr wird von der 
Linz Service GmbH im Auftrag der Gemeinde Puchenau vorgeschrieben und 
eingehoben. 

2) Die aufgrund der jährlich einmal erfolgenden Abrechnung der sich ergebenden 
Wassergebühren gemäß § 7 und 8 abzüglich der Akontozahlung sind für die unter Abs. 
1 angeführten Grundstücke jeweils am 5. Juli fällig. 

3) Die jährliche Grundgebühr und die Bereitstellungsgebühr ist in vier gleichen Teilbeträgen 
jeweils am 15.2., 15.5., 15.8. und  15.11. eines jeden Jahres fällig. 

§ 12  
Privatrechtliche Regelungen 

 
Durch diese Verordnung werden privatrechtliche Regelungen nicht ausgeschlossen. Solche 
Regelungen sind vom Gemeinderat zu beschließen. 

§ 13  
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wassergebührenordnung 
vom 01.12.2004 außer Kraft. 
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Der Bürgermeister: 
 
 
Wolfgang Haderer 
 
 

 
Beschluss: einstimmig angenommen (GR Buchgeher ist nicht im Raum) 
 
 
13. Senioren- und Zivilinvalidennetzkarten; Beratung un d Beschlussfassung 

über Vertragsänderung mit der Linz AG 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 7.7.1993 wurde mit der  Linz AG (vorm. ESG Linz) eine 
Vereinbarung getroffen, dass sich die Gemeinde Puchenau bereiterklärt, 50 % des 
errechneten Einnahmeverlustes für die Ausstellung von Senioren- und 
Zivilinvalidennetzkarten zu tragen. 
Derzeit zahlen wir je ausgestellter Jahreskarte und Monatskarte € 8,52 zuzgl.  € 2,18 
(Tariferhöhung), somit tatsächlich pro Pensionist und Monat  € 10,70. 
Anzahl Jahresnetzkarten: 17 Personen 
Anzahl Senioren-Stammkarten (nötig für den Erwerb einer Monatskarte): 15 Personen 
Anzahl der im Jahr 2009 verkauften Monatskarten: 20  Stück 
Zivilinvaliden-Netzkarten wurden bis dato nie beans prucht! 
 
Der Landesrechnungshof forderte eine Einstellung der Fahrtkostenzuschüsse für öffentliche 
Verkehrsmittel.  
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.10.2010 wurde die Einstellung der Förderung für 
Senioren- und Invalidennetzkarten abgelehnt, und eine Beratung in den zuständigen 
Ausschüssen angeordnet. 
Im Ausschuss für Soziales, Familien, Generationen und Integration am 28.10.2010 wurde 
vorgeschlagen, in Zukunft nur jenen Personen den Zuschuss für Senioren-Netzkarten zu 
gewähren, die eine Ausgleichszulage oder eine Sozialhilfe beziehen oder mehr als 60 % 
Beeinträchtigung aufweisen. 
Dafür ist eine Änderung des bestehenden Vertrages m it der Linz AG erforderlich. 
Nach Gesprächen mit der Linz AG ist eine Umstellung der Anspruchsberechtigung aller 
derzeit gültigen Senioren-Jahreskarten, sowie der Senioren-Stammkarten und Senioren-
Jahresnetzkarten für Neukunden mit einer entsprechenden Bestätigung (=Prüfung der 
Anspruchsberechtigung durch die Gemeinde Puchenau) möglich. 
Derzeitige Anspruchsberechtigung – Vertragspunkt 1. 

1. Senioren-Netzkarten und Senioren-Jahresnetzkarte 
1.1. Anspruch auf die Senioren-Netzkarte und die Senioren-Jahresnetzkarte haben 

im Gemeindegebiet Puchenau wohnende Frauen ab 60., Männer ab dem 65. 
Lebensjahr und alle Pensionsbezieher, die keine anderweitigen lohn- und 
einkommensteuerpflichtigen Einkünfte beziehen. 

1.2. Meldezettel, Pensionsbescheid, Pass oder Personalausweis und ein Lichtbild 
für die Ausstellung der Senioren-Stammkarte oder Seniorenjahresnetzkarte 
ist mitzubringen. 
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Anspruchsberechtigung Neu:  
 

1. Senioren-Netzkarten- und Senioren Jahresnetzkarte 
1.1. Anspruch auf die Senioren-Netzkarte und die Senioren-Jahresnetzkarte haben 

die im Gemeindegebiet wohnenden Personen, welche eine Bestätigung der 
Gemeinde Puchenau, einen Lichtbildausweis und ein Passfoto mitbringen. 

Im bestehenden Vertrag ist eine dreimonatige Kündigungsfrist vorgesehen. Nach 
Rücksprache mit der Linz AG ist für diese Vertragsänderung ebenfalls eine dreimonatige 
„Vorlaufzeit“ notwendig. Demnach kann die vorliegende Vertragsänderung erst zum 1.4.2011 
wirksam werden. 
Hingewiesen wird darauf, dass mit dieser Vertragsänderung in die bereits ausgegebenen 
Jahreskarten nicht eingegriffen wird. Das bedeutet, dass bis zum Ablauf derselben, der 
Zuschuss der Gemeinde noch zu bezahlen ist. 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich auf Grund der Vorberatungen im Ausschuss 
für Soziales, Familien, Generationen und Integratio n vom 28.10.2010, sowie im 
Gemeindevorstand vom 1.12.2010 den Antrag, der Geme inderat wolle die Änderung 
der Anspruchsberechtigung im Vertragspunkt 1.1. des  oben angeführten Vertrages mit 
der Linz AG beschließen. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
14. Kanalstrang und Wasserleitung von Kronöd bis zum "W allnederhof", 

Oberpuchenauerstraße; Beratung und Beschlussfassung  über 
a) Kanal - Abwicklung der Kosten für Bauarbeiten un d 
Ziviltechnikerleistungen im Kanalbauabschnitt 12 (S anierung 2. Teil) 
b) Wasser - Abwicklung der Kosten für Bauarbeiten u nd Kosten der Linz AG 
im ordentlichen Haushalt 
c) Vergabe der Baumeisterarbeiten für Kanal und Was serleitung aufgrund 
der beschränkten Ausschreibung an die Firma Zaussin ger, Wartberg 
d) Vergabe der Rohrlieferung und Montage für Wasser leitung an die Linz 
AG 

   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GV Mag. Tischler 
 
Die „Wallnederhof Liegenschaftsverwertungs GmbH“ vertreten durch Herrn Mag. Manfred 
Pammer hat die Liegenschaft EZ 5, Oberpuchenauerstraße 11, erworben.  
Derzeit werden – so wie im Flächenwidmungsplan ausgewiesen – 18 Wohneinheiten 
errichtet.  
 
Für die künftigen Bewohner ist eine ordnungsgemäße Versorgung mit Trinkwasser und 
einwandfreie Entsorgung der Abwässer sicherzustellen.  
 
Kanal: 
Der Eigentümer hat beim Land OÖ. Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft um die 
wasserrechtliche Genehmigung für die Errichtung einer dezentralen Pflanzenkläranlage 
angesucht. Diesem Antrag wurde nicht stattgegeben.  
 
Es wurde daher die Gemeinde ersucht, einen öffentlichen Kanal zu errichten.  
Betroffene Grundeigentümer sind: 
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Hamberger Johann und Renate, Wiesingerweg 3 
Hammer Josef, Oberpuchenauerstraße 9 
Beide Grundeigentümer stimmen der Kanalverlegung zu, wobei Fam. Hamberger den 
Wunsch geäußert hat, für die Wohnungen im landwirtschaftlichen Gebäude Wiesingerweg 3 
ebenfalls eine Anschlussmöglichkeit vorzusehen.  
 
Wasser: 
Derzeit wird das Objekt Oberpuchenauerstraße 11von einem Brunnen/Quelle versorgt. Die 
Menge des geförderten Wassers reicht jedoch für 18 Wohnungen nicht aus. Der Eigentümer 
hat die Alternative eines neu zu bohrenden Hausbrunnens untersucht. Fördermittel des 
Landes für diese Maßnahme werden jedoch nicht gewährt, weil im Nahbereich (Kronöd) die 
öffentliche Wasserleitung liegt. Außerdem ist ungewiss, ob das Wasser auf Dauer 
Trinkwasserqualität haben wird.  
Es wurde daher auch die Gemeinde ersucht, die Wasserleitung im Zuge des Kanalbaues mit 
zu verlegen.  
 
Finanzierung: 
Die Kanalbauarbeiten für diesen 480 Meter langen Kanalstrang wurden in einem nicht 
offenen Verfahren nach dem Billigstbieterprinzip ausgeschrieben. 5 Firmen wurden zur 
Anbotlegung eingeladen und haben auch Angebote abgegeben. Die Anbotsummen liegen 
zwischen netto € 58.800,-- und € 71.684,25. Nach Angebotsprüfung durch das Büro 
Machowetz und Partner soll der Auftrag an die Firma Zaussinger vergeben werden.  
 
Zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Kanalbauarbeiten war noch nicht bekannt, dass auch 
die Wasserleitung mitverlegt werden soll. Deswegen wurden die Firma Zaussinger ersucht, 
auf Basis des Billigstbieterangebotes auch die Verlegung der Wasserleitung anzubieten. Die 
Kosten hiefür betragen netto € 12.392,--. Demnach wird die Nettoauftragssumme an die 
Firma Zaussinger € 70.392,-- betragen.  
 
Die Linz AG hat die Lieferung des Materials und der Arbeit mit netto € 5.500,-- angeboten.  
 
Die Gesamtkosten für die Herstellung des Kanales und der Wasserleitung betragen daher 
netto € 75.892,--. 
 
Als Berechnungsgrundlage für die Vorschreibung der Anschlussgebühren wurden die 
bewilligten 18 Wohneinheiten, das gesamte landwirtschaftliche Hauptgebäude (inkl. 
Seminarraum im 1.OG) mit einer Fläche von 2.941 m2 herangezogen.  
Das landwirtschaftliche Anwesen Wiesingerweg 3, wurde vorerst mit der maximalen Fläche 
von 250 m2 bewertet, weil keine Baupläne im Gemeindeamt aufliegen. Nach Anschluss ist 
jedenfalls ein Aufmaß in der Natur durchzuführen.  
Die Bemessungsgrundlage für die Kanalanschlussgebühr beträgt daher insgesamt 3191 m2 
x € 19,04 = € 60.756,64. Der Wasseranschluss wird nur für das Objekt Wallneder hergestellt. 
Die Wasseranschlussgebühren betragen für 2941 m2 x € 13,68 = netto € 40.232,88. 
Gesamtanschlussgebühren daher netto € 100.989,52. 
Für dieses Vorhaben ist ein Überschuss von rund €  25.000,-- zu erwarten. 
 
Die Baukosten für die Errichtung der Wasserleitung werden im ordentlichen Haushalt 
abgewickelt und durch Anschlussgebühren gedeckt. Eine Veranschlagung erfolgt im NVA 
2011. 
 
Die Kanalfinanzierung wird im BA 12; Sanierung Teil 2, abgewickelt. Die Bauarbeiten für 
diesen Abschnitt wurden noch nicht vergeben  – deshalb musste der Strang Wallneder als 
eigenes Vorhaben ausgeschrieben werden.  
Eine separate Beauftragung des Büros Machowetz ist nicht erforderlich, weil im Jahr 2001 
die gesamte Sanierung an das Büro Machowetz vergeben wurde.  
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Die Kommunalkredit fördert keine Kanalstränge, die sich durch Anschlussgebühren selbst 
finanzieren. Werden aber Stränge die sich selbst finanzieren und jene Teile wo keine 
Anschlussgebühren zu erwarten sind, in einem Bauabschnitt „verpackt“, so wird auch der 
bereits finanzierte Strang mit gefördert. Diese Vorgangsweise wurde mit dem Land OÖ. 
abgestimmt.  
 
 
„Gemäß § 43 der OÖ. GemO stelle ich den Antrag, der  Gemeinderat wolle aufgrund der 
Vorberatungen im Gemeindevorstand vom 1.12.2010 und  im Ausschuss für Tiefbau 
und Verkehr vom 19.10.2010 

a) die Kosten der Bau- und Ziviltechnikerleistungen  für den 480 Meter langen 
Strang im BA 12, Sanierung, Teil 2, finanzieren; 

b) die Kosten für den Bau der Wasserleitung im orde ntlichen Haushalt abwickeln; 
c) Vergabe der Baumeisterarbeiten für die Errichtun g des Kanales und der 

Wasserleitung aufgrund eines nicht offenen Verfahre ns an die Firma 
Zaussinger GmbH, Obervisnitz 8, 4224 Wartberg/Aist,  mit einer 
Nettoauftragssumme von € 70.392,--, vorbehaltlich d er Zustimmung des Landes 
OÖ.  

d) Vergabe der Rohrlieferung und Montage für die Wa sserleitung an die Linz AG 
Wasser, mit einer Nettoauftragssumme von € 5.500,-- “. 

 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
15. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 5.4 "Gatterederweg"  - Beratung und 

Beschlussfassung über Änderung des Antrages von Fam . Schwarz 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm Haderer 
 
Fam. Schwarz hat im Mai dieses Jahres einen Antrag auf Änderung des 
Flächenwidmungsplanes gestellt. Dieser Änderungsantrag umfasste sowohl Teilflächen des 
Grundstückes 380/1, die im ÖEK für künftige Baulanderweiterung ausgewiesen sind, als 
auch Teilflächen der Grundstückes 427/1 und 380/1, die nicht im ÖEK ausgewiesen sind. 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23.06.2010 die Einleitung zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes nur für die im ÖEK ausgewiesenen Flächen beschlossen. 
 
Dieser Antrag wurde von Fam. Schwarz nun abgeändert, da für die Parzelle 1 in 
nachstehender Skizze ein Käufer feststeht. Fam. Schwarz ersucht jedoch diese Parzelle bis 
zur südlichen Grundstücksgrenze als Bauland auszuweisen, da die Bewirtschaftung dieses 
Dreieckes sehr aufwändig ist. 
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„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 i.V.m. §§ 33 und 36 OÖ. R OG 1994 stelle ich den Antrag, 
den Beschluss des Gemeinderates vom 23.06.2010 über  die Einleitung des Verfahrens 
zur Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.4 abzu ändern und ein Verfahren 
hinsichtlich der im beiliegenden Teilungsplan des Z ivilgeometers DI Lipp dargestellten 
Grundstücke 380/3, 380/4 und der Teilfläche 5 einzu leiten.“ 
 
GV DI Zwettler  möchte wissen, ob er sich richtig daran erinnert, dass in diesem Bereich eine 
Siedlung angedacht war. 
Bgm. Haderer erklärt, dass es eine Idee des früheren Gemeindevorstandes Müller war in 
diesem Bereich einen verdichteten Bau zu errichten. Da die bestehende Siedlung jedoch aus 
Einzelverbauung besteht, wird es als sinnvoll erachtet Einzelverbauung beizubehalten.  
GV DI Zwettler hält fest, dass entsprechend dem „OÖ. Bodenbündins“ eine verdichtete 
Bauweise zu bevorzugen wäre. 
Bgm. Haderer erklärt, dass zur Abrundung bestehender Siedlungen mit Einzelverbauung 
diese Bauweise präferiert werden sollte. Hr. Schwarz hat für diesen Bereich bereits Käufer. 
 
Nachdem keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über 
den Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
16. Aktion Gesunde Gemeinde; Bericht an den Gemeinderat  
   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter: GV Dr. Kastner 
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GV Dr. Kastner informiert über die diesjährigen Aktivitäten der „Gesunden Gemeinde“: 
Weiters berichtet er über das Qualitätszertifikat, an dem sich die Gesunde Gemeinde 
beteiligt.  
Ziele der Gesunden Gemeinde sind unter anderem die Förderung der Gemeinschaft, 
Einbindung der Jugend in das Thema Gesundheit und Gemeinschaft, sportliche Aktivitäten in 
Zusammenarbeit mit den Vereinen, Aktionstage in den Schulen, Motivation zum Kauf von 
regionalen Lebensmittel, Gesunde Jause, Gesunde Schulküche, uvm. 
 
Das diesjährige Jahresthema „Suchtprävention“ wird im nächsten Jahr vom 
Schwerpunktthema „Herz-Kreislauf-Gesundheit“ abgelöst. Im Jahr 2012 folgt das Thema 
„Arbeit und Gesundheit“. 
Abschließend folgt ein Kurzfilm über die „Gesunde Gemeinde“, der anlässlich der 20-Jahre-
Jubiläumsfeier gezeigt wurde.    
 
 
17. Antrag GR DI Lindl (GRÜNE): Maßnahmen zur Entschärf ung der 

Gefahrenstelle am Beginn der Großambergstraße; Bera tung und 
Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GR DI Lindl 
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GR DI Lindl erläutert seinen Antrag und hält gleichzeitig fest, dass der Antrag dahingehend 
abgeändert werden soll, dass nicht der Gemeinderat Maßnahmen zur Umsetzung 
beschließen soll, sondern dieses Thema vielmehr dem Ausschuss für Tiefbau und Verkehr 
zugewiesen werden soll.  
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Bgm. Haderer erklärt, dass die Verlegung des Gehsteiges auf die linke Fahrbahnseite 
deshalb nicht möglich ist, da entlang dieser Böschung eine Stützmauer notwendig wäre, was 
zu erheblichen Mehrkosten führt. Weiters wurde ein Zebrastreifen seitens der BH-Urfahr 
Umgebung abgelehnt.  
Bgm. Haderer befürwortet es, dieses Problem im Ausschuss für Tiefbau und Verkehr zu 
behandeln. 
 
Der Antrag lautet somit wie folgt: 
 
„Gemäß § 46 OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, de r Gemeinderat möge geeignete 
Schritte zur Entschärfung dieser Gefahrenstelle tät igen und den Ausschuss für 
Tiefbau und Verkehr mit dieser Angelegenheit befass en.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
18. Antrag FO Mag. Tischler (GRÜNE): Änderung der Schal tzeiten bei der 

Straßenbeleuchtung außerhalb der Gartenstädte; Bera tung und 
Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GV Mag. Tischler 
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GV Mag. Tischler erläutert seinen Antrag. 
 
In der darauffolgenden Diskussion über die Auswirkungen für die Betroffenen und über die 
mögliche Energieeinsparung wird vorgeschlagen, die Bevölkerung bei dieser Entscheidung 
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mit einzubinden. Dies soll über das Gemeindetelegramm im Februar 2011 im Zuge einer 
Umfrage erfolgen.  
 
Daraufhin zieht GV Mag. Tischler seinen Antrag zurü ck und hält fest, dass er bei der 
Formulierung der Frage mitwirken möchte.  
 
 
19. Antrag FO Mag. Tischler (GRÜNE): Gestaltungsbeirat für Baumaßnahmen in 

der Gartenstadt I; Festlegung einer Frage- und Disk ussionsmöglichkeit 
sowie Zustellung der Protokolle an die IGP I; Berat ung und 
Beschlussfasssung 

   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GV Mag. Tischler 
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GV Mag. Tischler erläutert seinen Antrag und ergänzt ihn dahingehend, dass, sofern 
rechtliche Gründe es nicht ausschließen, einem Vertreter der IGP I die Teilnahme an den 
Sitzungen des Gestaltungsbeirates ermöglicht wird.  
Bgm. Haderer  hält fest, dass analog zum Bausprechtag ein Gespräch mit dem 
Gestaltungsbeirat möglich sein sollte. Da der Gestaltungsbeirat ein Gremium ist, das den 
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Bebauungsplan präzisiert und interpretiert, wäre es auch seiner Ansicht nach ganz 
wesentlich, die Bevölkerung mit einzubinden.  
Er schlägt vor, einem Vertreter der IGP I einen Sitz mit beratender Stimme im 
Gestaltungsbeirat zuzuweisen.  
GV Falkner möchte wissen, ob festgehalten werden sollte, dass die Möglichkeit besteht 
diesen Vertreter, der keine Parteistellung hat, auf Wunsch eines Bauwerbers bei der Sitzung 
auszuschließen.  
AL Arnezeder schlägt vor, einen Entwurf der Geschäftsordnung auszuarbeiten, wo solche 
Details beraten werden.  
Bgm. Haderer  meint, dass im Zuge der Erstellung der Geschäftsordnung Rechtsauskünfte 
eingeholt werden sollte. Ziel sollte die Einbindung der IGP I sein.  
Bgm. Haderer schlägt vor, den Entwurf im Planungsausschuss zu besprechen. Die 
Beschlussfassung über die Geschäftsordnung findet dann im Gemeinderat statt. 
GV Mag. Tischler stimmt diesen Vorschlag zu. 
 
GV Mag. Tischler zieht seinen Antrag zurück. 
 
Daraufhin einigen sich die Gemeinderäte darauf, die  Geschäftsordnung für den 
Gestaltungsbeirat, hinsichtlich Teilnahme eines Ver treters der IGP I, im Ausschuss für 
örtliche Raumplanung und Bauwesen zu diskutieren. 
 
 
 
20. Allfälliges 
   

·  Bgm. Haderer bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und wünscht ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.  

·  GR DI Lindl bedankt sich sehr herzlich für die kompetente und hilfsbereite 
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung.  

·  GV Dr. Kastner bedankt sich ebenfalls für die gute Arbeit und wünscht ein frohes 
Fest und ein gutes neues Jahr. 

·  GV DI Zwettler wünscht ebenfalls frohe Weihnachten und lädt herzlich am Samstag, 
im Rahmen des Bauernmarktes, zu Punsch und Spezialitäten aus der Türkei und 
Kirgisien ein. Die Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute.  

·  GR Dr. Sigart bittet darum, dass im Vorraum des Seniorentreffs nicht mehr geraucht 
wird.  

·  GV Dr. Tischler wünscht schöne Festtage und bedankt sich ebenfalls bei der 
Gemeindeverwaltung.  

·  GR Zwittlinger bedankt sich ebenfalls bei den Gemeindebediensteten und wünscht 
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.  

 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
Ende der Sitzung: 22:30 Uhr 
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............................................................                            ............................................................ 

Vorsitzende(r)      Schriftführer(in) 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) 
in der Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puchenau, am ......................... 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Wolfgang Haderer 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

ÖVP Gemeinderat     SPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

GRÜNE Gemeinderat     FPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
 
 


